
  

 

 

 

 

 

 

Mittelfristige Schulentwicklungsplanung 

für die Schuljahre 

2022/23 bis 2026/27 

 

 

Prognose für die Schuljahre 

 2027/28 bis 2031/32 

 

für den 

 

 Landkreis Mansfeld-Südharz 

 

 

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 2 von 460 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitungs-/Redaktionsschluss: Oktober 2021 

 

Impressum: 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Fachbereich I 

Schul- und Sportamt 

Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22 

06526 Sangerhausen 

 

Tel.: 03464 535 3200 

E-Mail: schulverwaltung@lkmsh.de 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 3 von 460 
 

Inhaltsverzeichnis 
 ............................................................................................................................. 1 

1 Einleitung ............................................................................................................. 6 

1.1 Entwicklung ................................................................................................... 6 

1.2 Verwaltungsstruktur ....................................................................................... 6 

1.3 Bevölkerung – Demografie ............................................................................ 7 

1.4 Aufgaben und Zielstellungen der Schulentwicklungsplanung ........................ 8 

2 Grundschulen ..................................................................................................... 18 

2.1 Einheitsgemeinde Stadt Allstedt .................................................................. 21 

 Grundschule Allstedt ............................................................................. 23 

 Grundschule Holdenstedt ..................................................................... 27 

2.2 Stadt Arnstein .............................................................................................. 36 

 Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben ................................. 38 

 Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben .......................................... 42 

2.3 Stadt Gerbstedt ........................................................................................... 50 

 Grundschule Gerbstedt ......................................................................... 53 

 Natur-Grundschule Heiligenthal ............................................................ 56 

2.4 Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ ............................................................. 65 

 Burg-Grundschule Kelbra ..................................................................... 67 

 Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen .............................................. 71 

2.5 Stadt Hettstedt ............................................................................................. 79 

 Grundschule „Am Markt“ Hettstedt ........................................................ 81 

 Grundschule „Novalis“ Hettstedt ........................................................... 87 

2.6 Lutherstadt Eisleben .................................................................................. 104 

 Grundschule „Am Schloßplatz“ Lutherstadt Eisleben .......................... 106 

 Grundschule „Geschwister Scholl“ Lutherstadt Eisleben .................... 110 

 Grundschule „Thomas Müntzer“ Lutherstadt Eisleben ........................ 116 

 Grundschule „Torgartenstraße“ Lutherstadt Eisleben ......................... 120 

2.7 Stadt Mansfeld........................................................................................... 135 

 Grundschule Großörner ...................................................................... 137 

 Grundschule Mansfeld ........................................................................ 140 

2.8 Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund-Helbra“ ........................................ 145 

 Grundschule Ahlsdorf ......................................................................... 147 

 Grundschule Helbra ............................................................................ 150 

 Grundschule Klostermansfeld ............................................................. 153 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 4 von 460 
 

2.9 Stadt Sangerhausen .................................................................................. 163 

 Grundschule „Am Rosarium“ Sangerhausen ...................................... 166 

 Grundschule „Goethe“ Sangerhausen ................................................ 171 

 Grundschule Großleinungen ............................................................... 177 

 Grundschule Oberröblingen ................................................................ 181 

 Grundschule „Südwest“ Sangerhausen .............................................. 185 

 Grundschule Wippra ........................................................................... 189 

2.10 Einheitsgemeinde „Seegebiet Mansfelder Land“ .................................... 203 

 Grundschule Erdeborn ..................................................................... 205 

 Grundschule Röblingen ................................................................... 208 

 Grundschule Wansleben ................................................................. 211 

2.11 Gemeinde Südharz ................................................................................ 219 

 Grundschule Hayn „Harzschule“ ...................................................... 221 

 Südharz-Grundschule Roßla ........................................................... 225 

 Grundschule „Thyratal“ Rottleberode ............................................... 228 

3 Sekundarschulen ............................................................................................. 238 

3.1 Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt .............................................. 242 

3.2 Sekundarschule Benndorf ......................................................................... 250 

3.3 Sekundarschule „Anne Frank“ Hettstedt .................................................... 258 

3.4 Sekundarschule „Katharinenschule“ Lutherstadt Eisleben ........................ 267 

3.5 Sekundarschule „Martin Luther“ Mansfeld ................................................. 275 

3.6 Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen ......................................... 284 

3.7 Sekundarschule Roßla .............................................................................. 292 

3.8 Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen ...................................... 299 

3.9 Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen .................................. 308 

4 Gemeinschaftsschulen ..................................................................................... 330 

5 Gymnasien ....................................................................................................... 334 

5.1 „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium Hettstedt ................. 337 

5.2 „Martin Luther“-Gymnasium Lutherstadt Eisleben ..................................... 348 

5.3 „Geschwister Scholl“-Gymnasium Sangerhausen ..................................... 357 

6 Förderschulen / Förderzentren ......................................................................... 375 

6.1 Förderschule L - für Lernbehinderte .......................................................... 377 

  Regionales Förderzentrum Mansfeld-Südharz Lutherstadt Eisleben . 378 

  Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“ Sangerhausen ............................... 381 

6.2 Förderschulen A – mit Ausgleichsklassen ................................................. 393 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 5 von 460 
 

 Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ ............................................. 394 

6.3 Förderschulen G - für Geistigbehinderte ................................................... 397 

 Förderschule für Geistigbehinderte „Waldschule“ Hettstedt ................ 398 

  Förderschule für Geistigehinderte  „Levana“-Schule Lutherstadt   

Eisleben ........................................................................................................... 401 

7 Schulen in freier Trägerschaft .......................................................................... 413 

7.1 Evangelische Grundschule „Martin Luther“ Hettstedt ................................ 413 

7.2 Freie Grundschule Riestedt ....................................................................... 416 

7.3 Freie Grundschule Landschule Osterhausen ............................................ 419 

7.4 Förderschule mit Ausgleichsklassen „CJD Christophorusschule“ ............. 421 

7.5 Förderschule für geistige Entwicklung „G“ „CJD Christophorusschule“ ..... 422 

7.6 Freie Sekundarschule Riestedt ................................................................. 423 

8 Anlagen ............................................................................................................ 426 

9 Glossar ............................................................................................................. 448 

10 Fotoverzeichnis ............................................................................................. 450 

11 Kartenverzeichnis ......................................................................................... 451 

12 Abbildungsverzeichnis .................................................................................. 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 6 von 460 
 

1 Einleitung 

 Entwicklung 

Der neue Landkreis Mansfeld-Südharz (LK MSH) ist 2007 durch Fusion der 
bisherigen Landkreise Sangerhausen und Mansfelder Land entstanden und ist eine 
Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.  

An den Landkreis MSH grenzen im Südosten der Saalekreis (Sachsen-Anhalt), im 
Norden der Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) und der Landkreis Harz (Sachsen-
Anhalt) sowie im Westen der Kyffhäuserkreis (Thüringen). Die Größe des neuen 
Landkreises beträgt 1.448,60 km².  Die Kreisstadt ist Sangerhausen.  

 Verwaltungsstruktur 
 

Der LK MSH unterteilt sich in neun Einheitsgemeinden und zwei Verbandsgemeinden, 

die sich in 3 Sozialräume (Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt) aufgliedern. 

 

Einheitsgemeinden                                                

o Stadt Allstedt                                             

o Stadt Arnstein 

o Stadt Gerbstedt                                           

o Stadt Hettstedt                                             

o Lutherstadt Eisleben                                   

o Stadt Mansfeld                                             

o Stadt Sangerhausen                                    

o Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land 

o Gemeinde Südharz                

            

                          

Verbandsgemeinden 

o Goldene Aue 

o Mansfelder Grund – Helbra 
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Raumordnerischer Status 
 

Mittelzentren                                 Lutherstadt Eisleben    

                                                     Stadt Sangerhausen       

 

 

Grundzentren                               Stadt Allstedt                                               

                                                     Stadt Gerbstedt                                           

                                                     Stadt Hettstedt     

                                                     Helbra                                         

                                                     Stadt Mansfeld                                             

                                                     Röblingen am See                     

                                                     Roßla                                  

      

Grundzentrum in Teilung              Kelbra/ Rottleberode                 

 

 

 Bevölkerung – Demografie 
 

Im LK MSH lebten (Stichtag 31.12.2020, Quelle D-Procon) 135.531 Einwohnerinnen 

und Einwohner. 

 

Von diesen Einwohnerinnen und Einwohnern sind 13.860 zwischen 6 und 18 Jahre alt. 

 

 

 Einwohner        Einwohnerinnen 

 

 

Abb. 1 d-ProCon Anz. Bevölk. Stand 31.12.2020, zwischen 6 und 18 Jahre (Schulzeit) 
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  Aufgaben und Zielstellungen der Schulentwicklungsplanung 
 

Der LK MSH ist Planungsträger der Schulentwicklungsplanung (SEPl).  

Gemäß § 22 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der ab dem 

09. Aug. 2018 geltenden Fassung sind die Landkreise und kreisfreien Städte als 

Planungsträger verpflichtet, Schulentwicklungspläne für sein Gebiet aufzustellen und 

die gesetzlichen Regelungen anzuwenden und einzuhalten. 

 

Mit den Vorgaben der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2022 und die 

Aufnahme von Schülern und Bildung von Anfangsklassen an allgemein-

bildenden Schulen (SEPl-VO 2022) vom 15. Oktober 2020, veröffentlicht im GVBl. 

LSA Nr. 36 /2020 Seite 607 ff. sind die Schulentwicklungspläne für den 

Planungszeitraum der Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 aufzustellen. 

 

Die Bezugsgröße zur Beurteilung der mittelfristigen Bestandsfähigkeit für die SEPl ist 

die sog. Mindestschulgröße.  

 

Mindestschulgröße = Produkt aus der Mindeststärke der jeweiligen 

Anfangsklasse, der Mindestzügigkeit und den jeweiligen Schuljahrgängen der 

zu berücksichtigten Schulstufen  

 

betragen für: 

Grundschulen                             60 Schülerinnen und Schüler 

Sekundarschulen                 240 Schülerinnen und Schüler 

Gymnasien                 600 Schülerinnen und Schüler 

davon je Jahrgang in der gym. Oberstufe    75 Schülerinnen und Schüler 

Förderschulen                   90 Schülerinnen und Schüler 

 

Die Anfangsklassen VO wurde in die neue SEPl-VO 2022 integriert.  
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Mindestschülerzahlen zur Anfangsklassenbildung 

 

betragen für: 

Grundschulen    15 Schülerinnen und Schüler 

Sekundarschulen   40 Schülerinnen und Schüler  

Gymnasien    75 Schülerinnen und Schüler  

Für die Förderschule sind in der SEPl-VO 2022 keine Anfangsklassen festgelegt. Die 

Einweisungen der Schülerinnen und Schüler erfolgen durch das Landesschulamt bzw. 

es erfolgt die Beschulung im gemeinsamen Unterricht. 

 

Die SEPl wird auf der Basis der 6. Reg. Bevölkerungsprognose erstellt. 

 

§ 2   SEPl-VO  2022        Raumordnerische Anforderungen an die Schulstandorte 

 

Die Schulstandorte sollen geplant werden bei: 

GS   -  Anpassung der GS-Standorte an die Bevölkerungsentwicklung, die  

    zentralen Orte sollen in der Regel Schulstandort bleiben oder werden, 

 

Sek I  -   an Grund-, Mittel- und Oberzentren, 

 

Sek II  - an Grundzentren mit Teilfunktion Mittelzentrum, Mittel- und 

               Oberzentren. 

 

§ 2 Abs. 4 SEPl-VO 2022 Festlegung der Schulstandorte 

 

Die Schulstandorte sind: 

- unter Berücksichtigung der benachbarten Träger der SEPl 

- unter Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

- mit regionaler Ausgewogenheit des Schulangebotes und dass 

- die Schulwege sich nicht unzumutbar gestalten, zu planen. 

- Schuleinzugsbereiche der Förderschulen sind entspr. der förderpädagogischen 

  Förderbedarfe festzulegen.  
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Grundschulen 

 

Die Mindestgröße bei Grundschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse   - 15 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl   - 60 Schülerinnen und Schüler 

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 15 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für GS 

mindestens 62 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Grundschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung der 

Anfangsklasse für die jeweilige GS erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o.g. 

Wert unterschreitet.     

 

 

Die Regelung im dünnbesiedelten Raum mit 52 Schülerinnen und Schülern bei 

Grundschulen entfällt. Es besteht die flexiblere Regelung der Bildung von 

Grundschulverbünden.  

Eine neue Grundschule kann gebildet werden, wenn innerhalb von 4 Jahren jährlich 

150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von neu 

aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht werden. 

 

Grundschulverbünde 

 

Für die Bildung von Grundschulverbünden sind folgende Schülerzahlen notwendig: 

Mindestschulgrößen: Anfangsklasse  Mindestschülerzahl 

1. Hauptstandort    20 Schülerinnen u. Schüler 80 Schülerinnen u. Schüler  
2. Nebenstandort    10 Schülerinnen u. Schüler 40 Schülerinnen u. Schüler 
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Sekundarschulen 

 

Die Mindestgröße bei Sekundarschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse           -        40 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl    -      240 Schülerinnen und Schüler    

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 40 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Sek 

mindestens 245 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Sekundarschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung 

der Anfangsklasse für die jeweilige Sek erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o.g. 

Wert unterschreitet.     

 

Eine Ausnahme auf 180 Schülerinnen und Schülern lt. SEPl-VO 2022 ist unter 

bestimmten Voraussetzungen nach Antragstellung gegebenenfalls möglich. 

Bei einer Ausnahme auf 180 Schülerinnen und Schülern hat eine Stellungnahme der 

Kommunalaufsicht zur Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu erfolgen. 

 

Eine neue Sekundarschule kann gebildet werden, wenn an diesen innerhalb von 6 

Jahren jährlich 150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von 

neu aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht 

werden und eine bereits bestehende Schule nicht zugunsten der neuen Schule 

geschlossen werden muss. 
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§ 10 (3) SEPl-VO 2022 Sekundarschulen und § 19 (2) SEP-l VO 2022 (Sek I) 

Mindestjahrgangsstärken in den Anfangsklassen 

 

Gemäß § 19 (2) und § 20 SEPl-VO 2022 können Ausnahmen zur 

Anfangsklassenbildung beantragt werden.   

 

Gemeinschaftsschulen 

 

Die Mindestgröße bei Gemeinschaftsschulen wird wie folgt differenziert: 

Die Gemeinschaftsschule mit Sek II benötigt eine Mindestschulgröße von 300 

Schülerinnen und Schüler. 

Die Gemeinschaftsschule ohne Sek II benötigt eine Mindestschulgröße von 240 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Gymnasien 

 

Die Mindestgröße in der Sek I an Gymnasien wird mit 450 Schülerinnen und 

Schülern festgelegt.  

Die Zieljahrgangsstärke ist für die Sek II an Gymnasien lt. Oberstufenverordnung mit 

mind. 75 Schülerinnen und Schülern festgelegt. 

§ 13 SEPl-VO 2022 Gymnasien und § 19 (2) SEPl-VO 2022 Mindestjahrgangsstärken 

in den Anfangsklassen 

Eine Ausnahme zur Bildung der Sek II an Gymnasien je Jahrgangsstufe lt. SEPL-VO 

2022 ist unter bestimmten Voraussetzungen nach Antragstellung gegebenenfalls 

möglich. 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 75 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Gym 

mindestens 612 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Gymnasien, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung der 
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Anfangsklasse für das jeweilige Gym erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o.g. 

Wert unterschreitet.     

 

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge kann über Antragsverfahren die Bildung der         

Sek II in Gymnasien mit einer Mindestjahrgangsstärke von bis zu 50 Schülerinnen 

und Schülern ermöglicht werden.  

 

Förderschulen/Förderzentren 

 

Die bestehenden Regelgrößen von 90 Schülerinnen und Schülern bei 

Förderschulen (FÖS)/ Förderzentren (FÖZ) „Lernbehindert“ bleiben bestehen. 

Bei den FÖS „Geistigbehindert“ bleibt die Mindestschülerzahl von 28 Schülerinnen 

und Schülern bestehen. 

Ausnahme 

Es werden Möglichkeiten geschaffen, die Standorte der FÖS, die unter die Regelgröße 

absinken, zu erhalten. Dazu können diese Schulen auf Antrag beim Landesschulamt 

(LSchA) als Nebenstelle einer Stammschule mit gleichem Förderschwerpunkt 

weiterbetrieben werden.  

 
 
Planungsabsichten und Ziele des Landkreises Mansfeld-Südharz 
 
Der LK MSH hat als Träger der Schulentwicklungsplanung das Ziel, die planerischen 

Grundlagen für ein regional ausgeglichenes und leistungsfähiges Schulangebot und 

den Planungsrahmen für einen langfristig zweckentsprechenden, geeigneten 

Schulbau zu schaffen.  

 

Ziel ist es, die Schulen mittel- und langfristig bestandsfähig zu führen und die Standorte 

langfristig bestandsfähig zu erhalten. Dabei ist es unumgänglich, stabil geplante 

Schülerzahlen zu Grunde zu legen und die vom Land vorgegebenen Planungsgrößen 

laut SEPl-VO 2022 einzuhalten.  

 

Daraus resultiert, dass im Planungszeitraum ein flächendeckendes Netz von 

Allgemeinbildenden Schulen in den zur Verfügung stehenden Schulformen 

Grundschule, Sekundarschule, (Gemeinschaftsschule, Gesamtschule), Gymnasium 

und Förderschule im Landkreis langfristig erhalten und aufgebaut wird. Das schließt 

bei Nichterreichen der gesetzl. Vorgaben an Schülerzahlen die Auflösung bzw. 

Schließung von Schulen nicht aus. 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 14 von 460 
 

Bearbeitungsgrundlagen der SEPl 

 

Laut SEPl-VO 2022 ist die 6. Reg. Bevölkerungsprognose (Statistisches Landesamt 

LSA vom Dez. 2016) bei der SEPl anzuwenden. Es wird davon ausgegangen, dass 

sich Abweichungen zwischen der Bevölkerungsvorausberechnung gemäß der 

Prognose und der tatsächlichen Bevölkerungsberechnung abzeichnen werden.  

 

Von der Verwaltung des LK MSH wurde hierzu ein eigener Prognoseschlüssel für 

die Jugendhilfeplanung, Schulentwicklungsplanung und Raumbeobachtung erarbeitet. 

Dieser ist Grundlage für das Programm: d-ProCon.  

 

Als Grundlage für die SEPl dienen die Daten der Schuljahresstatistik, 

Geburtenstatistik der Einwohnermeldeämter und die verwaltungsinterne 

Prognoserechnung für procon, welche im d-ProCon Programm eingepflegt sind. 

 

Für die Berechnung und Planung der Grundschulen für die Schulentwicklungs-

planung dienen die Geburten (Stand 30.06.  des Vorjahres der Planung), die 

Einschulungen, die Schuljahresstatistik und die Prognosezahlen.  

 

Für die Berechnung und Planung der Sekundarschulen für die Schulentwicklungs-

planung dienen die Übergänge aus den Grundschulen, die Schuljahresstatistik und die 

Prognosezahlen. Der Übergang von den Grundschulen zu den Sekundarschulen im 

LK MSH wurde erfahrungsgemäß mit  58 % (an Schulen in öffentlicher 

Trägerschaft) gerechnet.     

 

Für die Berechnung und Planung der Gymnasien für die Schulentwicklungsplanung 

dienen die Übergänge aus den Grundschulen, die Schuljahresstatistik und die 

Prognosezahlen. Der Übergang von den Grundschulen zum Gymnasium im LK MSH 

wurde erfahrungsgemäß mit 35 % Übergangsquote gerechnet. 

 

Die Berechnung und Planung der Förderschulen ist schwierig. Die Einweisungen 

dieser Schülerinnen und Schüler erfolgen durch das Landesschulamt bzw. beruhen 

auf Elternwunsch zur Beschulung außerhalb des gemeinsamen Unterrichts, in einer 

Förderschule. Deshalb werden die vorhandenen Zahlen der Schuljahresstatistik 

mittelfristig und in der Prognose weitergeführt. Der Übergang von Grundschulen zu 

den Förderschulen im LK MSH wurde erfahrungsgemäß mit 7 % gerechnet.     

 

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung baut auf dem Basisschuljahr 2020/21 

auf. 
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Die vorliegende Schuljahresstatistik, Geburtenstatistik (Stand 30.06.  des Vorjahres 

der Planung), die Geburtenprognose des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Wahl von 

Bildungsgängen und Schulen üben starken Einfluss auf das vorzuhaltende Schulnetz 

des Landkreises Mansfeld-Südharz aus.   

 

Vor jeder beabsichtigten Schließung einer Schule wird geprüft, ob die Planung mit der 

tatsächlichen Entwicklung übereinstimmt. Die Überprüfung erfolgt durch die jährliche 

Fortschreibung der Schulentwicklungspläne gem. § 22 (4) SchulG LSA. 

Durch die nachfolgenden Faktoren wird die SEPl zusätzlich beeinflusst. 

Mit der Einführung der Inklusion / gemeinsamer Unterricht an den Schulformen 

Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium wird auf eine mittlere Klassenfrequenz 

orientiert. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, welche im 

gemeinsamen Unterricht lernen werden, ist nicht vorhersehbar. Durch Elternwille ist 

ein jährlicher Wechsel zwischen den Schulformen möglich. 

 

Durch Verweiler  in der Schuleingangsphase der Grundschulen 1.- 2. Klasse   in               

1 bis 3 Schuljahren ist die exakte Angabe der Schülerzahlen und Klassenanzahl im 

Planungszeitraum schwierig. 

 

Der jederzeit mögliche Wechsel der Schülerinnen und Schüler zwischen den 

einzelnen Schulformen (Gymnasien, Sekundarschulen und umgekehrt) ist 

unvorhersehbar und wirkt sich auf die Vorausplanung aus. Hier ist durch Elternwille 

ein jährlicher Wechsel zwischen den Schulformen möglich. Dieser ist als Basiswert auf 

Grund von Erfahrungswerten eingeflossen. 

Bis zum SJ 2020/21 wurde die Schulform Gemeinschaftsschule im LK MSH noch 

nicht eingeführt. 

Schülerinnen und Schüler, die diese Schulform anwählen möchten, verlassen den LK 

MSH und besuchen die Gemeinschaftsschulen in Harzgerode, Aschersleben u. a. 

 

Abstimmungsverfahren 

Gemäß § 22 SchulG LSA i. V. m.  § 6 SEPl-VO 2022 ist der Schulentwicklungsplan 

zwischen den Planungsträgern benachbarter Landkreise und kreisfreier Städte 

abzustimmen. Die Schulentwicklungspläne werden im Benehmen mit der 

Schulbehörde und den kreisangehörigen Gemeinden unter Mitwirkung ihrer 

Kreiseltern- und Schülervertreter aufgestellt. Soweit Grundschulen, Sekundarschulen 

oder Gemeinschaftsschulen betroffen sind, erfolgt die Aufstellung der 

Schulentwicklungspläne im Einvernehmen mit der zuständigen kreisangehörigen 

Einheits- oder Verbandsgemeinde, wenn diese Schulträger sind. 
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Gemäß § 22 (4) SchulG LSA i. V. m.  § 6 SEPl-VO 2022 bedürfen die 

Schulentwicklungspläne der Genehmigung der Schulbehörde und sind nach dem 

Beschluss des Kreistages dieser vorzulegen. 

                                                       

Gem. § 22 (5) SchulG LSA i. V. m.  § 6 SEPl-VO 2022 sind, wenn im Zuge der SEPl 

Schulstandorte aufgehoben werden sollen, vor der Beschlussfassung die 

entsprechenden Gemeinden, Schülerräte, Elternräte und die zuständige 

Personalvertretung der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer anzuhören. 

Am 27.09.2021 fand ein Erörterungsgespräch mit Vertretern des Landesschulamtes 

Sachsen-Anhalt in Magdeburg mit dem LK MSH statt. Gegebene Hinweise sind in dem 

Schulentwicklungsplan geändert bzw. aufgenommen wurden. 
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2 Grundschulen  
 

Grundschulen 

 

Die Mindestgröße bei Grundschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse   - 15 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl   - 60 Schülerinnen und Schüler 

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 40 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Sek 

mindestens 245 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Sekundarschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung 

der Anfangsklasse für die jeweilige Sek erteilen.     

 

Die Regelung im dünnbesiedelten Raum mit 52 Schülerinnen und Schülern bei 

Grundschulen entfällt. Es besteht die flexiblere Regelung der Bildung von 

Grundschulverbünden.  

 

Eine neue Grundschule kann gebildet werden, wenn innerhalb von 4 Jahren jährlich 

150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von neu 

aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht werden. 

 

Grundschulverbünde 

 

Für die Bildung von Grundschulverbünden sind folgende Schülerzahlen notwendig: 

Mindestschulgrößen: Anfangsklasse          Mindestschülerzahl 

1. Hauptstandort 20 Schülerinnen u. Schüler     80 Schülerinnen u. Schüler  
2. Nebenstandort 10 Schülerinnen u. Schüler     40 Schülerinnen u. Schüler 
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Karte 1 SEPl LK MSH Grundschulen 
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Abb. 2 d-ProCon GS Schülerzahlen 
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 Einheitsgemeinde Stadt Allstedt 

 

Die Stadt Allstedt ist Schulträger von zwei Grundschulen: 

 

- Grundschule Allstedt 

- Grundschule Holdenstedt 

 

Die Stadt Allstedt ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt.  

Die Stadt Allstedt unterhält eine Schulträgervereinbarung mit der 

Stadt Sangerhausen zur Beschulung der Grundschüler aus 

Pölsfeld. Die Grundschüler werden an der GS „Am Rosarium“ 

Sangerhausen beschult. 

Weiterhin unterhält die Stadt Allstedt eine Schulträgerverein-

barung mit der Gemeinde Bornstedt. Die Grundschüler aus 

Bornstedt werden an der GS Holdenstedt beschult. 

Die Planungsabsichten der Stadt Allstedt lt. Schreiben vom 

12.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Stadt Allstedt wurde mit Schreiben von 

der Stadt Allstedt vom 18.10.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 2 GS Allstedt Grundschulbezirke 
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  Grundschule Allstedt 
 

Grundschule Allstedt  
Breite Straße 25 
06542 Allstedt 
 

Schul-Nr. 202 242 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Allstedt mittelfristig 

und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Allstedt gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 131 und 186 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Allstedt mittelfristig und langfristig bis zum SJ 2030/31 erreicht 

bzw. deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Allstedt ist in der Satzung zur Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 28.06.2016 

und der Satzung zur Änderung der Satzung zur Bildung von Schulbezirken der 

Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 11.10.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Allstedt umfasst die Orte/Ortsteile: 

 

Allstedt   

Allstedt OT Einsdorf   

Allstedt OT Einzingen   

Allstedt OT Katharinenrieth   

Allstedt OT Mittelhausen   

Allstedt OT Niederröblingen (Helme)   

Allstedt OT Nienstedt   

Allstedt OT Winkel   

Allstedt OT Wolferstedt   

 

Im Schuljahr 2019/20 wurden an der Grundschule Allstedt umfangreiche Bau- und 

Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 

So wurde u.a. eine Brandmelde-, Einbruchmelde- und Alarmanlage über die 

Schulinfrastrukturrichtlinie eingebaut. 

Weiterhin konnten Bau- und Sanierungsarbeiten über das Förderprogramm STARK 

III realisiert werden, so z. Bsp. der zweite Rettungsweg, die Brandschutzertüchtigung 

(Brandschutztüren, rauchfreies Treppenhaus), der Einbau der Liftanlage im 
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Nebengebäude – barrierefreier Zugang und die Sanierung der Mehrzweckhalle/ 

Sporthalle. 

Im Jahr 2021 wurde der Glasfaseranschluss gemäß Projekt „Glasfaser für Schulen“ 

des Landes Sachsen-Anhalt (ITN_XT) gelegt. 

Im SJ 2021/22 erfolgt die Umsetzung DigitalPakt Schule an der Grundschule Allstedt. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 3  d-ProCon GS Allstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 4  d-ProCon GS Allstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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    Grundschule Holdenstedt 
 

Grundschule Holdenstedt  

OT Holdenstedt 

Am Kirchplatz 2 

06542 Allstedt 

 

Schul-Nr. 202 231 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Holdenstedt 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Holdenstedt gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 72 und 91 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Holdenstedt mittelfristig bis zum SJ 2025/26 erreicht. 

Im SJ 2026/27 fällt der Wert der Anfangsklasse unter 15 Schülerinnen und Schüler, 

dies ist fristgerecht beim Landesschulamt anzuzeigen.  

 

Langfristig wird die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen 

und Schülern an der Grundschule Holdenstedt bis zum SJ 2030/31 erreicht bzw. 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Holdenstedt ist in der Satzung zur Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 28.06.2016 

und der Satzung zur Änderung der Satzung zur Bildung von Schulbezirken der 

Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 11.10.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Holdenstedt umfasst die Orte/ Ortsteile: 

 

Allstedt OT Beyernaumburg   

Allstedt OT Emseloh   

Allstedt OT Holdenstedt   

Allstedt OT Liedersdorf   

Allstedt OT Othal   

Allstedt OT Sotterhausen  

  

aus der Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund-Helbra“: 

Bornstedt   

Bornstedt OT Neuglück   

 

Im Schuljahr 2020/21 wurden an der Grundschule Holdenstedt nachfolgende Bau- 

und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 
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So wurde in den Jahren 2020/2021 die Deckendämmung eingebaut und die 

Fassaden des Haupt- und Schulnebengebäudes über die Schulinfrastrukturrichtlinie 

saniert. 

Im Jahr 2021 wurde der Glasfaseranschluss gemäß Projekt „Glasfaser für Schulen“ 

des Landes Sachsen-Anhalt (ITN_XT) an der Grundschule Holdenstedt gelegt. 

Im SJ 2021/22 erfolgt die Umsetzung DigitalPakt Schule an der Grundschule 

Holdenstedt. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 5 d-ProCon GS Holdenstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 6 d-ProCon GS Holdenstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 7 Allstedt Planungsabsichten GS 1/1 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 1 GS Allstedt Grundschulbezirke 1/4 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 33 von 460 
 

 

 

Satzung 2 GS Allstedt Grundschulbezirke  2/4 
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Satzung 3 GS Allstedt Grundschulbezirke 3/4 
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Satzung 4 GS Allstedt Grundschulbezirke 4/4 
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 Stadt Arnstein 

 

Die Stadt Arnstein ist Schulträger von zwei Grundschulen:  

 

- Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben  

- Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben 

 

Die Stadt Arnstein ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Stadt Arnstein lt. Schreiben vom 

26.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Der Schulträger favorisiert ab dem Schuljahr 2026/27 die Bildung 

eines Grundschulverbundes der Grundschule „Geschwister 

Scholl“ Sandersleben mit der Grundschule „Einetal-Vorharz“ 

Welbsleben. Vor der Bildung des Grundschulverbundes ist durch 

den Schulträger bis zum 30.09.2025 der Schulentwicklungsplan 

fortzuschreiben. Zunächst ist die Schülerzahlentwicklung für den 

möglichen Hauptstandort zu beobachten und vor einer 

Entscheidung für einen Grundschulverbund zu prüfen und 

abzuwägen. 

Das Benehmen mit der Stadt Arnstein wurde mit Schreiben von 

der Stadt Arnstein vom 17.09.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 3 GS Arnstein Grundschulbezirke 
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  Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben 
 

Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben 

OT Sandersleben 

Schulstr. 24-25 

06456 Arnstein 

 

Schul-Nr. 200 172 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Geschwister 

Scholl“ Sandersleben mittelfristig bis zum Schuljahr 2025/26 erreicht bzw. 

überschritten.  

 

Im SJ 2026/27 wird die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und 

Schülern und die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und 

Schülern an der Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben nicht erreicht.  

 

Somit ist die Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben ab dem Schuljahr 

2026/27 bestandsgefährdet. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 58 und 91 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben in den Schuljahren 2023/24 

und 2025/26 nicht erreicht, diese ist fristgerecht beim Landesschulamt anzuzeigen. 

Vor der Bildung des Grundschulverbundes ist durch den Schulträger bis zum 

30.09.2025 der Schulentwicklungsplan fortzuschreiben. Zunächst ist die 

Schülerzahlentwicklung für den möglichen Hauptstandort und Nebenstandort zu 

beobachten und vor einer Entscheidung für einen Grundschulverbund zu prüfen und 

abzuwägen. 

 

Ab dem Schuljahr 2026/27 und langfristig fällt der Wert der Anfangsklasse unter 15 

Schülerinnen und Schüler. 

Der Schulträger favorisiert ab dem Schuljahr 2026/27 die Bildung eines 

Grundschulverbundes der Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben mit der 

Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben.  

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben ist in der 

Satzung der Stadt Arnstein zur Festlegung der Schulbezirke an Grundschulen in 

Trägerschaft der Stadt Arnstein (Schulbezirkssatzung) vom 08.07.2016 verankert. 
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Der Schulbezirk der „Geschwister Scholl“ Sandersleben umfasst die Orte/ Ortsteile lt. 

Satzung: 

    

Arnstein OT Arnstedt   

Arnstein OT Roda   

Arnstein OT Sandersleben   

Arnstein OT Wiederstedt   

 

 

Das Schulgebäude der Grundschule „Geschwister Scholl“ Sandersleben, vorrangig 

das Dach, die Fenster und die Fassade befinden sich in einem guten baulichen 

Zustand. 

 

Dringender Investitionsbedarf besteht für die Elektroinstallation und die 

Beleuchtungsanlagen im Schulgebäude. 

Ein genehmigtes Brandschutzkonzept für das Schulgebäude ist vorhanden, allerdings 

sind wesentliche Brandschutzmaßnahmen noch nicht realisiert, hier besteht ein 

dringender Investitionsbedarf. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 8 d-ProCon GS Sandersleben Strukturdaten 1/1 
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Abb. 9 d-ProCon GS Sandersleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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  Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben 
 

Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben  

OT Welbsleben 

Westdorfer Straße 5 b 

06456 Arnstein 

 

Schul-Nr. 200 122 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Einetal-Vorharz“ 

Welbsleben mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Einetal-Vorharz“ 

Welbsleben gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 75 und 94 Schülerinnen und Schülern.  

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben mittelfristig bis auf das SJ 2023/24 

erreicht bzw. überschritten. Für das SJ 2023/24 ist dies fristgerecht beim 

Landesschulamt anzuzeigen.  

Vor der Bildung des Grundschulverbundes ist durch den Schulträger bis zum 

30.09.2025 der Schulentwicklungsplan fortzuschreiben. Zunächst ist die 

Schülerzahlentwicklung für den möglichen Hauptstandort zu beobachten und vor einer 

Entscheidung für einen Grundschulverbund zu prüfen und abzuwägen. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben ist in der Satzung der 

Stadt Arnstein zur Festlegung der Schulbezirke an Grundschulen in Trägerschaft der 

Stadt Arnstein (Schulbezirkssatzung) vom 08.07.2016 verankert. 

Der Schulbezirk der Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben umfasst die Orte/ 

Ortsteile lt. Satzung: 

    

Arnstein OT Alterode   

Arnstein OT Bräunrode   

Arnstein OT Friedrichrode   

Arnstein OT Greifenhagen   

Arnstein OT Harkerode   

Arnstein OT Pfersdorf   

Arnstein OT Quenstedt   

Arnstein OT Stangerode   

Arnstein OT Sylda   

Arnstein OT Ulzigerode   

Arnstein OT Welbsleben   

Arnstein OT Willerode   
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Das Schulgebäude der Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben, vorrangig das 

Dach, die Fenster und die Fassade befinden sich in einem guten baulichen Zustand. 

 

Dringender Investitionsbedarf besteht für die Elektroinstallation im Schulgebäude der 

Grundschule „Einetal-Vorharz“ Welbsleben. Weiterhin ist die Erneuerung der Heiz-, 

Wasser– und Abwasserleitungen im Schulgebäude dringend erforderlich.  

 

Ein genehmigtes Brandschutzkonzept für das Schulgebäude wurde nahezu 

vollständig realisiert.  

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 10 d-ProCon GS Welbsleben Strukturdaten 1/1 
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Abb. 11 d-ProCon GS Welbsleben Schul- und Raumbedarf 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 46 von 460 
 

 

 

Abb. 12 Arnstein Planungsabsichten 1/2 
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Abb. 13 Arnstein Planungsabsichten 2/2 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 5 GS Arnstein Grundschulbezirke 1/1 
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Satzung 6 GS Arnstein Grundschulbezirke Zustimmung 1/1 
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 Stadt Gerbstedt 

 

Die Stadt Gerbstedt ist Schulträger von zwei Grundschulen:  

 

- Grundschule Gerbstedt  

- Natur-Grundschule Heiligenthal 

 

Die Stadt Gerbstedt ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Stadt Gerbstedt lt. Schreiben vom 

12.03.2021 und vom 28.04.2021 wurden bei der 

Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. 

Der Schulträger hat in seiner Sitzung am 09.03.2021 den Erhalt 

von 2 Grundschulstandorten in Gerbstedt und Heiligenthal in der 

Einheitsgemeinde der Stadt Gerbstedt bis die gesetzl. 

vorgeschriebene Mindestgröße lt. Schulgesetz des Landes 

Sachsen- Anhalt nicht mehr erreicht wird oder/ und keine 

Ausnahmegenehmigung für die Anfangsklasse vom 

Landesschulamt erteilt wird, beschlossen. 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ab dem 

SJ 2025/26 ist durch den Schulträger die Schulentwicklungs-

planung bis zum 30.09.2024 fortzuschreiben und gegebenenfalls 

der Standort der Natur-Grundschule Heiligenthal durch 

Beschluss aufzuheben. 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ist durch 

den Schulträger der Standort der Grundschule Heiligenthal durch 

Beschluss aufzuheben. 

Das Benehmen mit der Stadt Gerbstedt wurde mit Schreiben der 

Stadt Gerbstedt vom 21.10.2021 hergestellt. Die Aufstellung des 
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Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 4 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 
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  Grundschule Gerbstedt 
 

Grundschule Gerbstedt  

Hinter der Schule 7 

06347 Gerbstedt 

 

Schul-Nr. 200 327 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Gerbstedt 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Gerbstedt gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 114 und 124 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Gerbstedt mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Gerbstedt ist in der Satzung zur Feststellung der 

Schulbezirke für die Grundschulen in Trägerschaft der Einheitsgemeinde Stadt 

Gerbstedt vom 07.04.2021 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Gerbstedt umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Gerbstedt   

Gerbstedt OT Welfesholz   

Gerbstedt OT Augsdorf   

Gerbstedt OT Hübitz   

Gerbstedt OT Siersleben   

Gerbstedt OT Thondorf   

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 14 d-ProCon GS Gerbstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 15 d-ProCon GS Gerbstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Natur-Grundschule Heiligenthal 
 

Natur-Grundschule Heiligenthal  

OT Heiligenthal 

Schulweg 3 

06347 Gerbstedt 

 

Schul-Nr. 210 312 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden an der Natur-Grundschule Heiligenthal 

mittelfristig bis zum SJ 2024/25 erreicht.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 56 und 61 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Natur-Grundschule Heiligenthal mittelfristig im SJ 2022/23 und 2024/25 nicht 

erreicht. Für diese Schuljahre hat der Schulträger einen begründeten Antrag zum 

Einrichten der Anfangsklasse fristgerecht beim Landesschulamt zu stellen. Eine 

Genehmigung ist unter bestimmten Voraussetzungen gegebenenfalls möglich. 

Ab dem SJ 2025/26 ist die Anfangsklassenbildung und die Mindestschülerzahl an der  

Natur-Grundschule Heiligenthal nicht gesichert. 

 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ab dem SJ 2025/26 ist durch 

den Schulträger die Schulentwicklungsplanung bis zum 30.09.2024 fortzuschreiben 

und gegebenenfalls der Standort der Natur-Grundschule Heiligenthal durch Beschluss 

aufzuheben. 

 

Der Schulbezirk der Natur-Grundschule Heiligenthal ist in der Satzung zur Feststellung 

der Schulbezirke für die Grundschulen in Trägerschaft der Einheitsgemeinde Stadt 

Gerbstedt vom 07.04.2021 verankert. 

Der Schulbezirk der Grundschule Heiligenthal umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Gerbstedt OT Adendorf   

Gerbstedt OT Bösenburg   

Gerbstedt OT Elben   

Gerbstedt OT Freist   

Gerbstedt OT Friedeburg (Saale)   

Gerbstedt OT Friedeburgerhütte   

Gerbstedt OT Heiligenthal   

Gerbstedt OT Helmsdorf   

Gerbstedt OT Ihlewitz   

Gerbstedt OT Lochwitz   

Gerbstedt OT Oeste   

Gerbstedt OT Pfeiffhausen   

Gerbstedt OT Reidewitz   
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Gerbstedt OT Rottelsdorf   

Gerbstedt OT Straußhof   

Gerbstedt OT Thaldorf   

Gerbstedt OT Zabenstedt   

Gerbstedt OT Zabitz   

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 16 d-ProCon GS Heiligenthal Strukturdaten 1/1 
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Abb. 17 d-ProCon GS Heiligenthal Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 18 Gerbstedt Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 
 

 

 

 

Satzung 7 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 1/3 
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Satzung 8 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 2/3 
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Satzung 9 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 3/3 
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Satzung 10 GS Gerbstedt Grundschulbezirke Zustimmung 1/1 
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 Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ 

 

Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ ist Schulträger von zwei 

Grundschulen:  

 

- Burg-Grundschule Kelbra 

- Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen 

 

Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ ist damit Mehrfach-

standort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ unterhält eine Schul-

trägervereinbarung mit der Stadt Sangerhausen zur Beschulung 

der Grundschüler aus Edersleben. Die Grundschüler werden an 

der GS in Oberröblingen beschult.  

Die Planungsabsichten der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“   

lt. Schreiben vom 15.01.2021 wurden bei der 

Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“   

wurde mit Schreiben von der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“   

vom 06.10.2021 hergestellt. Die Aufstellung des 

Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 5 GS „Goldene Aue“ Grundschulbezirke 
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   Burg-Grundschule Kelbra 
 

Burg-Grundschule Kelbra  

Bornstraße 10 a 

06537 Kelbra 

 

Schul-Nr. 202 308 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Burg-Grundschule Kelbra 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Burg-Grundschule Kelbra gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 136 und 199 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Burg-Grundschule Kelbra mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Burg-Grundschule Kelbra ist in der Satzung über die Bildung von 

Schulbezirken für die Grundschulen der Verbandgemeinde „Goldene Aue“ vom 

25.05.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Burg-Grundschule Kelbra umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Berga   

Berga OT Bösenrode   

Berga OT Rosperwenda   

Kelbra (Kyffhäuser)   

Kelbra (Kyffhäuser) OT Sittendorf   

Kelbra (Kyffhäuser) OT Thürungen   

Kelbra (Kyffhäuser) OT Tilleda  

 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Burg-Grundschule Kelbra ist die Stadt Kelbra 

(Kyffhäuser). Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ als Schulträger ist 

Nutzungsberechtigter. 

Das im Jahr 1993 errichtete Gebäude in Containerbauweise muss dringend und 

umfassend saniert werden. Das ehemalige Gutsgebäude ist ebenfalls mittelfristig zu 

sanieren. 

Hierfür wurde bereits eine Analyse der notwendigen Investitionen vorgenommen. Es 

muss kurzfristig ein Investitions- und Sanierungsplan erstellt werden. 
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Auf dem Außengelände der Burg-Grundschule-Kelbra befindet sich eine 

Freizeitanlage. Die Burg-Grundschule Kelbra verfügt über eine Aula und einen 

Speiseraum. Für den Sportunterricht steht eine Zweifelderhalle zur Verfügung.  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 19 d-ProCon GS Kelbra Strukturdaten 1/1 
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Abb. 20 d-ProCon GS Kelbra Schul- und Raumbedarf 
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   Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen 
 

Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen  

Großleinunger Weg 7 

06528 Wallhausen 

 

Schul-Nr. 202 152 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Goldene Aue“ 

Wallhausen mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Goldene Aue“ 

Wallhausen gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 112 und 124 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen mittelfristig bis zum SJ 2026/27 

erreicht bzw. deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen ist in der Satzung über 

die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen der Verbandsgemeinde „Goldene 

Aue“ vom 25.05.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen umfasst die Orte/ 

Ortsteile lt. Satzung: 

 

Brücken-Hackpfüffel OT Brücken (Helme)   

Brücken-Hackpfüffel OT Hackpfüffel   

Wallhausen   

Wallhausen OT Hohlstedt   

Wallhausen OT Martinsrieth   

Wallhausen OT Riethnordhausen 

 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen ist die 

Gemeinde Wallhausen. Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ als Schulträger ist 

Nutzungsberechtigter. Das Schulgebäude wurde 2009 grundhaft saniert und in den 

Jahren 2019 und 2020 erfolgte die Erweiterung durch einen Gebäudeanbau (Hort). 

Durch die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ ist mittel- bis langfristig eine 

Renovierung des Schulgebäudes zu planen. 

Auf dem großzügigen Außengelände der Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen 

befindet sich eine Sporthalle (Zweifelderhalle) sowie eine Kleinsportanlage und ein 

Verkehrsgarten. Die Grundschule „Goldene Aue“ Wallhausen verfügt über eine Aula 
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und einen Speiseraum. Das Schulgebäude ist mittels Fahrstuhls behindertengerecht 

ausgestattet. 

  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 21 d-ProCon GS Wallhausen Strukturdaten 1/1 
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Abb. 22 d-ProCon GS Wallhausen Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 23 "Goldene Aue" Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 

 

Satzung 11 GS „Goldene Aue“ Grundschulbezirke 1/3 
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Satzung 12 GS „Goldene Aue“ Grundschulbezirke 2/3 
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Satzung 13 GS „Goldene Aue“ Grundschulbezirke  3/3 
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  Stadt Hettstedt 
 

 

Die Stadt Hettstedt ist Schulträger von zwei Grundschulen: 

 

- Grundschule „Am Markt“ Hettstedt 

- Grundschule „Novalis“ Hettstedt  

 

Die Stadt Hettstedt ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Stadt Hettstedt lt. Schreiben vom 

15.02.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Stadt Hettstedt wurde mit Schreiben von 

der Stadt Hettstedt vom 21.09.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 6 GS Hettstedt Grundschulbezirke 
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   Grundschule „Am Markt“ Hettstedt 
 

Grundschule „Am Markt“ Hettstedt 

Kirchplatz 8 

06333 Hettstedt 

 

Schul-Nr. 200 262 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Am Markt“ 

Hettstedt mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Am Markt“ Hettstedt  

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 155 und 182 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Am Markt“ Hettstedt mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Am Markt“ Hettstedt ist in der Satzung zur 

Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Hettstedt vom 28.11.2016 

und der 1. Änderung zur Festlegung der Schulbezirke der Stadt Hettstedt vom 

04.04.2017 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Am Markt“ Hettstedt umfasst die Straßen der Stadt 

Hettstedt lt. Satzung und die Orte/ Ortsteile: 

 

Hettstedt OT Meisberg 

Hettstedt OT Ritterode 

  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 24 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 1/4 
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Abb. 25 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 2/4 
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Abb. 26 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 3/4 
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Abb. 27 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 4/4 
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Abb. 28 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule „Novalis“ Hettstedt 
 

Grundschule „Novalis“ Hettstedt 

Fichtestr. 84 

06333 Hettstedt 

 

Schul-Nr. 200 200 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Novalis“ Hettstedt 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Novalis“ Hettstedt 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 146 und 201 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Novalis“ Hettstedt mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Novalis“ Hettstedt ist in der Satzung zur Festlegung 

der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Hettstedt vom 28.11.2016 und der 1. 

Änderung zur Festlegung der Schulbezirke der Stadt Hettstedt vom 04.04.2017 

verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Novalis“ Hettstedt umfasst die Straßen der Stadt 

Hettstedt lt. Satzung und die Orte/ Ortsteile: 

 

Hettstedt OT Walbeck 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 29 d-ProCon GS "Novalis" Hettstedt Strukturdaten 1/2 
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Abb. 30 d-ProCon GS "Novalis" Hettstedt Strukturdaten 2/2 
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Abb. 31 d-ProCon GS "Novalis" Hettstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 32 Hettstedt Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 14 GS Hettstedt Grundschulbezirke 1/12 
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Satzung 15 GS Hettstedt Grundschulbezirke 2/12 
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Satzung 16 GS Hettstedt Grundschulbezirke 3/12 
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Satzung 17 GS Hettstedt Grundschulbezirke 4/12 
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Satzung 18 GS Hettstedt Grundschulbezirke 5/12 
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Satzung 19 GS Hettstedt Grundschulbezirke 6/12 
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Satzung 20 GS Hettstedt Grundschulbezirke 7/12 
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Satzung 21 GS Hettstedt Grundschulbezirke 8/12 
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Satzung 22 GS Hettstedt Grundschulbezirke 9/12 
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Satzung 23 GS Hettstedt Grundschulbezirke 10/12 
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Satzung 24 GS Hettstedt Grundschulbezirke 11/12 
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Satzung 25 GS Hettstedt Grundschulbezirke 12/12 
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 Lutherstadt Eisleben 
 

 

Die Lutherstadt Eisleben ist Schulträger von vier Grundschulen: 

 

- Grundschule „Am Schloßplatz“  

- Grundschule „Geschwister Scholl“ 

- Grundschule „Thomas Müntzer“ 

- Grundschule „Torgartenstraße“ 

 

Die Lutherstadt Eisleben ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Lutherstadt Eisleben lt. Schreiben 

vom 22.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Lutherstadt Eisleben wurde mit 

Schreiben von der Lutherstadt Eisleben vom 30.09.2021 

hergestellt. Die Hinweise der Lutherstadt Eisleben wurden in die 

Schulentwicklungsplanung aufgenommen. Die Aufstellung des 

Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 7 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke 
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 Grundschule „Am Schloßplatz“ Lutherstadt Eisleben 
 

Grundschule „Am Schloßplatz“  

Schloßplatz 1 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Schul-Nr. 205 393  

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Am Schloßplatz“ 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Am Schloßplatz“     

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 131 und 163 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Am Schloßplatz“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Am Schloßplatz“ ist in der Satzung über die Bildung 

von Schulbezirken für die Grundschulen in der Trägerschaft der Lutherstadt Eisleben 

vom 08.06.2015 festgelegt.  

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Am Schloßplatz“ umfasst die Straßen der 

Lutherstadt Eisleben lt. Satzung und die Orte/Ortsteile: 

 

Lutherstadt Eisleben OT Burgsdorf  

Lutherstadt Eisleben OT Hedersleben  

Lutherstadt Eisleben OT Oberrißdorf  

Lutherstadt Eisleben OT Polleben  

Lutherstadt Eisleben OT Schmalzerode  

Lutherstadt Eisleben OT Volkstedt  

Lutherstadt Eisleben OT Wolferode  

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 33 d-ProCon GS "Am Schlossplatz" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 1/2 
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Abb. 34 d-ProCon GS "Am Schlossplatz" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 2/2 
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Abb. 35 d-ProCon GS "Am Schlossplatz" Lutherstadt Eisleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule „Geschwister Scholl“ Lutherstadt Eisleben 
 

Grundschule „Geschwister Scholl“ 

Friedrich-Koenig-Str. 15/16 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Schul-Nr. 206 033  

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Geschwister 

Scholl“ mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Geschwister Scholl“ 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 199 und 221 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Geschwister Scholl“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Geschwister Scholl“ ist in der Satzung über die 

Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen in der Trägerschaft der Lutherstadt 

Eisleben vom 08.06.2015 festgelegt.  

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Geschwister Scholl“ umfasst die Straßen der 

Lutherstadt Eisleben lt. Satzung. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 36 d-ProCon GS "Geschwister Scholl" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 1/4 
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Abb. 37 d-ProCon GS "Geschwister Scholl" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 2/4 
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Abb. 38  d-ProCon GS "Geschwister Scholl" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 3/4 
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Abb. 39 d-ProCon GS "Geschwister Scholl" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 4/4 
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Abb. 40  d-ProCon GS "Geschwister Scholl" Lutherstadt Eisleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule „Thomas Müntzer“ Lutherstadt Eisleben 
 

Grundschule „Thomas Müntzer“ 

Raismeser Straße 9 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Schul-Nr. 203 582 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Thomas Müntzer“ 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Thomas Müntzer“ 

gesichert.  

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 233 und 270 Schülerinnen und Schülern.  

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Thomas Müntzer“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

Der Schulbezirk der Grundschule „Thomas Müntzer“ ist in der Satzung über die 

Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen in der Trägerschaft der Lutherstadt 

Eisleben vom 08.06.2015 festgelegt.  

Der Schulbezirk der Grundschule „Thomas Müntzer“ umfasst die Straßen der 

Lutherstadt Eisleben lt. Satzung und die Orte/Ortsteile: 

 

Lutherstadt Eisleben OT Bischofrode   

Lutherstadt Eisleben OT Kleinosterhausen   

Lutherstadt Eisleben OT Osterhausen   

Lutherstadt Eisleben OT Rothenschirmbach   

Lutherstadt Eisleben OT Sittichenbach   

Lutherstadt Eisleben OT Unterrißdorf   

  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 41 d-ProCon GS "Thomas Müntzer" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 1/2 
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Abb. 42 d-Procon GS "Thomas Müntzer" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 2/2 
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Abb. 43 d-ProCon GS "Thomas Müntzer" Lutherstadt Eisleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule „Torgartenstraße“ Lutherstadt Eisleben 
 

Grundschule „Torgartenstraße“ 

Torgartenstraße 7/8 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Schul-Nr. 205 371  

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Torgartenstraße“ 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Torgartenstraße“   

gesichert.  

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 148 und 159 Schülerinnen und Schülern.  

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Torgartenstraße“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

Der Schulbezirk der Grundschule „Torgartenstraße“ ist in der Satzung über die Bildung 

von Schulbezirken für die Grundschulen in der Trägerschaft der Lutherstadt Eisleben 

vom 08.06.2015 festgelegt.  

Der Schulbezirk der Grundschule „Torgartenstraße“ umfasst die Straßen der 

Lutherstadt Eisleben lt. Satzung. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 44 d-ProCon GS "Torgartenstraße" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 1/2 
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Abb. 45 d-ProCon GS "Torgartenstraße" Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 2/2 
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Abb. 46  d-ProCon GS "Torgartenstraße" Lutherstadt Eisleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 47 Lutherstadt Eisleben Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 26 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke 1/9 
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Satzung 27 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  2/9 
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Satzung 28 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke 3/9 
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Satzung 29 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  4/9 
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Satzung 30 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  5/9 
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Satzung 31 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  6/9 
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Satzung 32 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  7/9 
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Satzung 33 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  8/9 
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Satzung 34 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  9/9 
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Satzung 35 GS Lutherstadt Eisleben Grundschulbezirke  Zustimmung 1/1 
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 Stadt Mansfeld 

 

Die Stadt Mansfeld ist Schulträger von zwei Grundschulen:  

 

- Grundschule Großörner 

- Grundschule Mansfeld 

 

Die Stadt Mansfeld ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Stadt Mansfeld unterhält eine Schulträgervereinbarung mit 

der Stadt Sangerhausen zur Beschulung der Grundschüler aus 

den OT Abberode, Tilgerode, Steinbrücken, Hermerode, 

Molmerswende, Horbeck, Leinemühle, Braunschwende, 

Friesdorf, Rammelburg, Ritzgerode. Die Grundschüler werden 

an der GS Wippra beschult.  

Die Planungsabsichten der Stadt Mansfeld lt. Schreiben vom 

08.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Stadt Mansfeld wurde mit Schreiben von 

der Stadt Mansfeld vom 28.09.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 8 GS Mansfeld Grundschulbezirke 
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   Grundschule Großörner 
 

Grundschule Großörner  

OT Großörner 

A.- Schröter-Str. 17 

06343 Mansfeld 

 

Schul-Nr. 200 296 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Großörner 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Großörner gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 72 und 99 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Großörner mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Großörner ist in der Satzung zur Festlegung der 

Schulbezirke für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Mansfeld 

vom 05.10.2016 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Großörner umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Mansfeld OT Biesenrode   

Mansfeld OT Gorenzen   

Mansfeld OT Großörner   

Mansfeld OT Piskaborn   

Mansfeld OT Vatterode  

 

An der Grundschule Großörner wurden in den letzten Jahren durch Eigen- und 

Schulbaufördermittel das Dach, die Fenster und die Heizung saniert bzw. erneuert.  

Im Schulgebäude besteht bezüglich der Innentüren und des Kellers ein dringender 

Sanierungsbedarf. 

Der Sportunterricht findet in der Mehrzwecksporthalle Großörner (ca. 200 m entfernt) 

oder auf dem Sportplatz statt. 

Der Speiseraum der Grundschule Großörner befindet sich in einem separaten 

Gebäude.  

Die Grundschule Großörner erhält im Jahr 2022 ein neues LAN-Netz über den 

DigitalPakt.    

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 48 d-ProCon GS Großörner Strukturdaten 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 139 von 460 
 

 

 

Abb. 49 d-ProCon GS Großörner Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule Mansfeld 
 

Grundschule Mansfeld 

Alte Bergstraße 8 a 

06343 Mansfeld 

 

Schul-Nr. 200 195 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Mansfeld mittelfristig 

und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Mansfeld gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 75 und 124 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Mansfeld mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Mansfeld ist in der Satzung zur Festlegung der 

Schulbezirke für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Mansfeld 

vom 05.10.2016 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Mansfeld umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Mansfeld   

Mansfeld OT Annarode   

Mansfeld OT Möllendorf   

Mansfeld OT Siebigerode    

 

Das Schulgebäude der Grundschule Mansfeld ist ein DDR- Typenschulbau „Erfurt“. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule Mansfeld ist die Stadt Mansfeld.  

Auf dem Schulgelände befindet sich eine Sporthalle (Zweifeldhalle) in Trägerschaft der 

Stadt Mansfeld. Außerdem findet der Sportunterricht auf dem Sportplatz, auf dem 

Volleyballplatz bzw. dem Bolzplatz statt.  

Die Grundschule Mansfeld erhält im Jahr 2022 ein neues LAN-Netz über den 

DigitalPakt und eine brandschutztechnische Ertüchtigung. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 50 d-ProCon GS Mansfeld Strukturdaten 1/1 
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Abb. 51 d-ProCon GS Mansfeld Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 52 Mansfeld Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 

 

Satzung 36 GS Mansfeld Grundschulbezirke  
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  Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund-Helbra“ 

 

Die Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund-Helbra“ ist 

Schulträger von drei Grundschulen:  

 

- Grundschule Ahlsdorf 

- Grundschule Helbra 

- Grundschule Klostermansfeld 

 

Die Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund- Helbra“ ist damit ein 

Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund- Helbra“    unterhält 

eine Schulträgervereinbarung mit der Stadt Allstedt zur 

Beschulung der Grundschüler aus Bornstedt. Die Grundschüler 

aus Bornstedt werden an der GS in Holdenstedt beschult. 

Die Planungsabsichten der Verbandsgemeinde „Mansfelder 

Grund- Helbra“ lt. Schreiben vom 27.01.2021 wurden bei der 

Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund- 

Helbra“ wurde mit Schreiben von der Verbandsgemeinde 

„Mansfelder Grund- Helbra“ vom 06.09.2021 hergestellt. Die 

Aufstellung des Schulentwicklungsplanes erfolgte im 

Einvernehmen mit dem Schulträger. 
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Karte 9 GS Mansfelder Grund Helbra Grundschulbezirke 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 147 von 460 
 

   Grundschule Ahlsdorf 
 

Grundschule Ahlsdorf  
Neue Siedlung 27 
06313 Ahlsdorf 
 
Schul-Nr. 206 056 
 
Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 
geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Ahlsdorf mittelfristig 
und langfristig überschritten.  
Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Ahlsdorf gesichert.  
 
Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 83 und 120 Schülerinnen und Schülern. Die gesetzlich geforderte 

Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird an der Grundschule 

Ahlsdorf mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Ahlsdorf ist in der Satzung über die Bildung von 

Schulbezirken für die Grundschulen der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra 

vom 30.01.2015 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Ahlsdorf umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Ahlsdorf   

Ahlsdorf OT Ziegelrode   

Blankenheim   

Blankenheim OT Klosterrode   

Hergisdorf   

Hergisdorf OT Kreisfeld   

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 53 d-ProCon GS Ahlsdorf Strukturdaten 1/1 
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Abb. 54 d-ProCon GS Ahlsdorf Schul- und Raumbedarf 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 150 von 460 
 

   Grundschule Helbra 
 

Grundschule Helbra 

Schulstraße 28 
06311 Helbra 
 

Schul-Nr. 206 067 

 
Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 
geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Helbra mittelfristig 
und langfristig überschritten. Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der 
Grundschule Helbra gesichert.  
 
Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 
zwischen 147 und 178 Schülerinnen und Schülern.  
 
Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 
an der Grundschule Helbra mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 
überschritten. 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Helbra ist in der Satzung über die Bildung von 
Schulbezirken für die Grundschulen der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra 
vom 30.01.2015 festgelegt. 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Helbra umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 
 
Helbra  
Wimmelburg   

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 55 d-ProCon GS Helbra Strukturdaten 1/1 
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Abb. 56 d-ProCon GS Helbra Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule Klostermansfeld 
 

Grundschule Klostermansfeld   

Schulstr. 16 

06308 Klostermansfeld 

 

Schul-Nr. 200 678 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Klostermansfeld 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Klostermansfeld 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 117 und 141 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Klostermansfeld mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Klostermansfeld ist in der Satzung über die Bildung 

von Schulbezirken für die Grundschulen der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-

Helbra vom 30.01.2015 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Klostermansfeld umfasst die Orte/ Ortsteile lt. 

Satzung: 

 

Benndorf   

Klostermansfeld 

   

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 57 d-ProCon GS Klostermansfeld Strukturdaten 1/1 
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Abb. 58 d-ProCon GS Klostermansfeld Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 59 „Mansfelder Grund-Helbra“ Planungsabsichten 1/1 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

 

 

Satzung 37 GS „Mansfelder Grund-Helbra“ Grundschulbezirke 1/6 
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Satzung 38 GS „Mansfelder Grund-Helbra“ Grundschulbezirke 2/4 
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Satzung 39 GS „Mansfelder Grund-Helbra“ Grundschulbezirke 3/6 
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Satzung 40 GS „Mansfelder Grund-Helbra“ Grundschulbezirke  4/6 
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Satzung 41 GS „Mansfelder Grund-Helbra“ Grundschulbezirke 5/6 
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Satzung 42 GS „Mansfelder Grund-Helbra“ Grundschulbezirke  6/6 
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  Stadt Sangerhausen 
 

 

Die Stadt Sangerhausen ist Schulträger von sechs 

Grundschulen: 

 

- Grundschule „Am Rosarium“ Sangerhausen 

- Grundschule „Goethe“ Sangerhausen 

- Grundschule Großleinungen 

- Grundschule Oberröblingen 

- Grundschule „Südwest“ Sangerhausen- 

- Grundschule Wippra 

 

Die Stadt Sangerhausen ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Stadt Sangerhausen unterhält mehrere Schulträger-

vereinbarungen: 

Eine Schulträgervereinbarung wurde mit der Stadt Allstedt zur 

Beschulung der Grundschüler aus Pölsfeld abgeschlossen. Die 

Grundschüler werden an der GS „Am Rosarium“ Sangerhausen 

beschult. 

Eine Schulträgervereinbarung wurde mit der Gemeinde Südharz 

zur Beschulung der Grundschüler der Ortsteile:  Hainrode, 

Drebsdorf und Kleinleinungen abgeschlossen. Die Grundschüler 

werden an der GS Großleinungen beschult. 

Eine Schulträgervereinbarung wurde mit der Stadt Mansfeld zur 

Beschulung der Grundschüler aus den Ortsteilen: Abberode, 

Tilgerode, Steinbrücken, Hermerode, Molmerswende, Horbeck, 
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Leinemühle, Braunschwende, Friesdorf, Rammelburg, 

Ritzgerode abgeschlossen. Die Grundschüler werden an der GS 

Wippra beschult. 

Eine Schulträgervereinbarung wurde mit der VG Goldene Aue 

zur Beschulung der Grundschüler aus Edersleben 

abgeschlossen. Die Grundschüler werden an der GS 

Oberröblingen beschult. 

Die Planungsabsichten der Stadt Sangerhausen lt. Schreiben 

vom 01.02.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. Die Schulentwicklungsplanung für die 

Grundschulen Großleinungen und Oberröblingen ist durch den 

Schulträger bis zum 30.09.2025 zu prüfen und fortzuschreiben. 

 

Das Benehmen mit der Stadt Sangerhausen wurde mit 

Schreiben von der Stadt Sangerhausen vom 22.10.2021 

hergestellt. Die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes 

erfolgte im Einvernehmen mit dem Schulträger. 
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Karte 10 GS Sangerhausen Grundschulbezirke 
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   Grundschule „Am Rosarium“ Sangerhausen 
 

Grundschule „Am Rosarium“ 

Otto-Grotewohl-Straße 19 

06526 Sangerhausen 

 

 

Schul-Nr. 202 085 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Am Rosarium“ 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Am Rosarium“ 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 188 und 223 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Am Rosarium“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Am Rosarium“ ist in der Satzung über die Bildung 

von Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen vom 

02.03.2017 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Am Rosarium“ Sangerhausen umfasst die Straßen 

der Stadt Sangerhausen lt. Satzung und die Orte/Ortsteile: 

 

Sangerhausen OT Gonna   

Sangerhausen OT Grillenberg  

Sangerhausen OT Obersdorf   

Sangerhausen OT Riestedt   

 

aus der Stadt Allstedt: 

Allstedt OT Pölsfeld  

  

Die Grundschule „Am Rosarium“ Sangerhausen wurde im Jahr 1986 erbaut und im 

Jahr 2011 modernisiert.  

Für den Sportunterricht steht den Schülerinnen und Schülern der Grundschule „Am 

Rosarium“ Sangerhausen eine Sporthalle zur Verfügung. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 60 d-ProCon GS "Am Rosarium" Sangerhausen Strukturdaten 1/3 
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Abb. 61 d-ProCon GS "Am Rosarium" Sangerhausen Strukturdaten 2/3 
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Abb. 62 d-ProCon GS "Am Rosarium" Sangerhausen Strukturdaten 3/3  
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Abb. 63 d-ProCon GS "Am Rosarium" Sangerhausen Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule „Goethe“ Sangerhausen 
 

Grundschule „Goethe“ 

Alte Promenade 4 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 202 038 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Goethe“ mittelfristig 

und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Goethe“ gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 176 und 195 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Goethe“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Goethe“ ist in der Satzung über die Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen vom 

02.03.2017 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Goethe“ umfasst die Straßen der Stadt 

Sangerhausen lt. Satzung. 

  

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule „Goethe“ Sangerhausen ist die Stadt 

Sangerhausen. 

Im Jahr 2021 wurde eine neue Speisehalle auf dem Gelände der Grundschule 

„Goethe“ gebaut. 

 

Auf dem großen Außengelände der Grundschule „Goethe“ Sangerhausen befindet 

sich eine Sporthalle in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen sowie ein Sportplatz. Im 

Gebäude der Sporthalle stehen weitere Vorbereitungs- und Klassenräume zur 

Verfügung. 

 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 64 d-ProCon GS "Goethe" Sangerhausen Strukturdaten 1/4 
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Abb. 65 d-ProCon GS "Goethe" Sangerhausen Strukturdaten 2/4 
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Abb. 66 d-ProCon GS "Goethe" Sangerhausen Strukturdaten 3/4 
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Abb. 67 d-ProCon GS "Goethe" Sangerhausen Strukturdaten 4/4 
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Abb. 68 d-ProCon GS "Goethe" Sangerhausen Schul- und Raumbedarf 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 177 von 460 
 

   Grundschule Großleinungen 
 

Grundschule Großleinungen  

OT Großleinungen 

Am Bleichenplatz 3 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 202 096 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Großleinungen 

mittelfristig bis zum SJ 2025/26 erreicht.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Grundschule Großleinungen bis zum SJ 

2025/26 gesichert.  

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Großleinungen mittelfristig nur bis zum SJ 2023/24 erreicht.  

Der Wert der Anfangsklasse fällt in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 unter 15 

Schülerinnen und Schüler, dies ist fristgerecht beim Landesschulamt anzuzeigen.  

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 54 und 83 Schülerinnen und Schülern.  

Ab dem SJ 2026/27 wird die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und 

Schülern und die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und 

Schülern in der Grundschule Großleinungen nicht erreicht. 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ab dem SJ 2026/27 ist durch 

den Schulträger die Schulentwicklungsplanung bis zum 30.09.2025 fortzuschreiben 

und gegebenenfalls der Standort der Grundschule Großleinungen durch Beschluss 

aufzuheben. 

Entsprechend der Planungsabsichten lt. Schreiben vom 01.02.2021 sollte der 

Schulträger rechtzeitig die Gründung eines Grundschulverbundes gemäß § 9 SEPl-

VO 2022 mit der GS „Am Rosarium“ Sangerhausen konkretisieren. 

Der Schulbezirk der Grundschule Großleinungen ist in der Satzung über die Bildung 

von Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen vom 

02.03.2017 festgelegt. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule Großleinungen ist die Stadt 

Sangerhausen. 

Auf dem großen Außengelände der Grundschule Großleinungen befindet sich eine 

Sporthalle in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen.  

 

Der Schulbezirk der Grundschule Großleinungen umfasst die Orte/ Ortsteile der Stadt 

Sangerhausen lt. Satzung. 

Sangerhausen OT Großleinungen   

Sangerhausen OT Lengefeld   
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Sangerhausen OT Morungen   

Sangerhausen OT Wettelrode  

  

aus der Gemeinde Südharz: 

Südharz OT Drebsdorf   

Südharz OT Hainrode   

Südharz OT Kleinleinungen 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 69 d-ProCon GS Großleinungen Strukturdaten 1/1 
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Abb. 70 d-ProCon GS Großleinungen Schul- und Raumbedarf 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 181 von 460 
 

   Grundschule Oberröblingen 
 

Grundschule Oberröblingen 

OT Oberröblingen 

Oberröblinger Hauptstraße 34 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 202 128 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Oberröblingen 

mittelfristig bis zum SJ 2025/26 erreicht.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Grundschule Oberröblingen bis zum SJ 

2025/26 gesichert.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Oberröblingen mittelfristig in den Schuljahren 2023/24 und 

2025/26 nicht erreicht. Der Wert der Anfangsklasse fällt mittelfristig in den Schuljahren 

2023/24 und im SJ 2025/26 unter 15 Schülerinnen und Schüler, dies ist fristgerecht 

beim Landesschulamt anzuzeigen.   

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 58 und 94 Schülerinnen und Schülern.  

 

Im SJ 2026/27 wird die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und 

Schülern in der Grundschule Oberröblingen nicht erreicht.  

 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ab dem SJ 2026/27 ist durch 

den Schulträger die Schulentwicklungsplanung bis zum 30.09.2025 fortzuschreiben 

und gegebenenfalls Maßnahmen zur Bestandserhaltung der GS Oberröblingen, wie 

z. B. die Änderung des Schulbezirkes oder die Gründung eines Grundschulverbun-

des gemäß § 9 SEPl-VO 2022 zu prüfen und umzusetzen. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Oberröblingen ist in der Satzung über die Bildung 

von Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen vom 

02.03.2017 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Oberröblingen umfasst die Orte/Ortsteile: 

 

Sangerhausen OT Oberröblingen 

   

aus der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“: 

Edersleben  

 

Das Schulgebäude der Grundschule Oberröblingen umfasst 3 Gebäude, in denen sich 

die Unterrichtsräume befinden. 
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Der Eigentümer des Schulgebäudes der Grundschule Oberröblingen ist die Stadt 

Sangerhausen. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 71 d-ProCon GS Oberröblingen Strukturdaten 1/1 
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Abb. 72 d-ProCon GS Oberröblingen Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule „Südwest“ Sangerhausen 
 

Grundschule „Südwest“ 

Wilhelm-Koenen-Str. 33 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 202 390 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Südwest“ 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule „Südwest“ gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 161 und 187 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Südwest“ mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Südwest“ ist in der Satzung über die Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen vom 

02.03.2017 festgelegt. 

Der Schulbezirk der Grundschule „Südwest“ Sangerhausen umfasst die Straßen der 

Stadt Sangerhausen lt. Satzung.  

Das Schulgebäude der Grundschule „Südwest“ wurde im Jahr 1964 erbaut. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule „Südwest“ ist die Stadt 

Sangerhausen. 

 

Die Grundschule „Südwest“ wurde in den Jahren 1993 bis 1995 komplett saniert. 

 

Auf dem großen Außengelände der Grundschule „Südwest“ Sangerhausen befindet 

sich eine Sporthalle in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen.  

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 

 

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 186 von 460 
 

 

Abb. 73 d-ProCon GS "Südwest" Sangerhausen Strukturdaten 1/2 
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Abb. 74 d-ProCon GS "Südwest" Sangerhausen Strukturdaten 2/2 
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Abb. 75 d-ProCon GS "Südwest" Sangerhausen Schul- und Raumbedarf 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 189 von 460 
 

   Grundschule Wippra 
 

Grundschule Wippra 

OT Wippra 

Untere Bornholzstr. 5 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 200 107 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Wippra mittelfristig 

erreicht.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Grundschule Wippra gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 62 und 81 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Wippra mittelfristig in den Schuljahren 2023/24 bis 2025/26 

erreicht. 

Der Wert der Anfangsklasse fällt mittelfristig in den Schuljahren SJ 2022/23 und im SJ 

2026/27 unter 15 Schülerinnen und Schüler, dies ist fristgerecht beim Landesschulamt 

anzuzeigen.  

Langfristig wird die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und 

Schülern und die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und 

Schülern in der Grundschule Wippra nicht erreicht.  Der Schulträger sollte 

entsprechend der Planungsabsichten lt. Schreiben vom 01.02.2021 zur Gründung 

eines Grundschulverbundes gemäß § 9 SEPl-VO 2022 mit der GS „Am Rosarium“ 

Sangerhausen prüfen und konkretisieren. 

Der Schulbezirk der Grundschule Wippra ist in der Satzung über die Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen vom 

02.03.2017 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Wippra umfasst die Orte/Ortsteile: 

Mansfeld OT Abberode   

Mansfeld OT Braunschwende   

Mansfeld OT Friesdorf   

Mansfeld OT Hermerode   

Mansfeld OT Molmerswende   

Mansfeld OT Ritzgerode 
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aus der Stadt Sangerhausen: 

Sangerhausen OT Wippra   

 

Das Schulgebäude der Grundschule Wippra wurde im Jahr 1984 erbaut. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule Wippra ist die Stadt Sangerhausen. 

 

Die Grundschule Wippra wurde in den Jahren 2001 bis 2002 saniert. 

 

Auf dem großen Außengelände der Grundschule Wippra befindet sich eine Sporthalle 

mit Sportanlage in Trägerschaft der Stadt Sangerhausen.  

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 191 von 460 
 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 192 von 460 
 

 

Abb. 76 d-ProCon GS Wippra Strukturdaten 1/1 
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Abb. 77 d-ProCon GS Wippra Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 78 Sangerhausen Planungsabsichten 1/3 
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Abb. 79 Sangerhausen Planungsabsichten 2/3 
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Abb. 80 Sangerhausen Planungsabsichten 3/3 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 197 von 460 
 

   Satzung Schulbezirke 

 

Satzung 43 GS Sangerhausen Grundschulbezirke 1/6 
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Satzung 44 GS Sangerhausen Grundschulbezirke  2/6 
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Satzung 45 GS Sangerhausen Grundschulbezirke  3/6 
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Satzung 46 GS Sangerhausen Grundschulbezirke  4/6 
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Satzung 47 GS Sangerhausen Grundschulbezirke  5/6 
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Satzung 48 GS Sangerhausen Grundschulbezirke  6/6 
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  Einheitsgemeinde „Seegebiet Mansfelder Land“ 

 

Die Gemeinde „Seegebiet Mansfelder Land“ ist Schulträger von 

drei Grundschulen:  

 

- Grundschule Erdeborn 

- Grundschule Röblingen 

- Grundschule Wansleben 

 

Die Gemeinde „Seegebiet Mansfelder Land“ ist damit Mehrfach-

standort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Gemeinde „Seegebiet Mansfelder 

Land“ lt. Schreiben vom 28.01.2021 wurden bei der 

Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Gemeinde „Seegebiet Mansfelder Land“ 

wurde mit Schreiben der Gemeinde „Seegebiet Mansfelder 

Land“ vom 07.09.2021 hergestellt. Die Aufstellung des 

Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 11 GS Seegebiet Mansfelder Land Grundschulbezirke 
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 Grundschule Erdeborn 
 

Grundschule Erdeborn 

OT Erdeborn 

Denkmalplatz 1-2 

06317 Seegebiet Mansfelder Land 

 

Schul-Nr. 200 656 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Erdeborn 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Erdeborn gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 69 und 80 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Erdeborn bis zum SJ 2025/26 erreicht bzw. überschritten. 

 

Im SJ 2026/27 fällt der Wert der Anfangsklasse erstmalig unter 15 Schülerinnen und 

Schüler, dies ist fristgerecht beim Landesschulamt anzuzeigen. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Erdeborn ist in der Satzung zur Festlegung der   

Schulbezirke der Grundschulen in der Trägerschaft der Gemeinde Seegebiet Mansfeld 

Land vom 28.09.2016 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Erdeborn umfasst die Orte/Ortsteile lt. Satzung: 

 

Seegebiet Mansfelder Land OT Aseleben   

Seegebiet Mansfelder Land OT Erdeborn   

Seegebiet Mansfelder Land OT Hornburg   

Seegebiet Mansfelder Land OT Lüttchendorf   

Seegebiet Mansfelder Land OT Seeburg     

     

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 81 d-ProCon GS Erdeborn Strukturdaten 1/1 
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Abb. 82 d-ProCon GS Erdeborn Schul- und Raumbedarf 1/1 
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 Grundschule Röblingen 
 

Grundschule Röblingen 

OT Röblingen 

Große Seestraße 6 

06317 Seegebiet Mansfelder Land 

 

Schul-Nr. 200 415 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Röblingen 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Röblingen gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 76 und 94 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Röblingen mittelfristig bis zum SJ 2026/ 27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Röblingen ist in der Satzung zur Festlegung der   

Schulbezirke der Grundschulen in der Trägerschaft der Gemeinde Seegebiet Mansfeld 

Land vom 28.09.2016 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Röblingen umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Seegebiet Mansfelder Land OT Röblingen am See   

Seegebiet Mansfelder Land OT Stedten   

    

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 83 d-ProCon GS Röblingen Strukturdaten 1/1 
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Abb. 84 d-ProCon GS Röblingen Schul- und Raumbedarf 1/1 
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 Grundschule Wansleben 
 

Grundschule Wansleben 

OT Wansleben 

Verbindungsstraße 1 

06317 Seegebiet Mansfelder Land 

 

Schul-Nr. 205 415 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Wansleben 

mittelfristig überschritten.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Grundschule Wansleben gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 64 und 82 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Wansleben in den Schuljahren 2022/23, 2025/26 und 2026/27 

nicht erreicht. Der Wert der Anfangsklasse fällt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23, 

2025/26 und 2026/27 unter 15 Schülerinnen und Schüler, dies ist fristgerecht beim 

Landeschulamt anzuzeigen. 

 

Langfristig wird im SJ 2028/29 die erforderliche Mindestschulgröße von 60 

Schülerinnen und Schülern nicht erreicht. Vom Schulträger sind vor dem SJ 2028/29 

Maßnahmen zur Bestandserhaltung der GS Wansleben, wie z. B. die Änderung der 

Schulbezirke der Grundschulen der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land bzw. die 

Gründung eines Grundschulverbundes gemäß § 9 SEPl-VO 2022 zu prüfen. 

      

Der Schulbezirk der Grundschule Wansleben ist in der Satzung zur Festlegung der   

Schulbezirke der Grundschulen in der Trägerschaft der Gemeinde Seegebiet Mansfeld 

Land vom 28.09.2016 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Wansleben umfasst die Orte/Ortsteile: 

Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf   

Seegebiet Mansfelder Land OT Dederstedt   

Seegebiet Mansfelder Land OT Neehausen   

Seegebiet Mansfelder Land OT Wansleben am See  

    

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 85 d-ProCon GS Wansleben Strukturdaten 1/1 
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Abb. 86 d-ProCon GS Wansleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 87 Seegebiet Mansfelder Land Planungsabsichten 1/2 
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Abb. 88 Seegebiet Mansfelder Land Planungsabsichten  2/2 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 49 GS Seegebiet Mansfelder Land Grundschulbezirke 1/3 
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Satzung 50 GS Seegebiet Mansfelder Land Grundschulbezirke  2/3 
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Satzung 51 GS Seegebiet Mansfelder Land Grundschulbezirke  3/3 
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  Gemeinde Südharz 
 

 

Die Gemeinde „Südharz“ ist Schulträger von drei Grundschulen:  

 

- Grundschule Hayn 

- Grundschule Rottleberode 

- Grundschule Roßla  

 

Die Gemeinde „Südharz“ ist damit ein Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Gemeinde „Südharz“ unterhält eine Schulträgerverein-

barung mit der Stadt Sangerhausen zur Beschulung der 

Grundschüler aus den OT Horla, Rotha, Breitenbach und 

Wolfsberg. Diese Grundschüler werden an der GS Hayn 

beschult. Die Grundschüler aus den Orten Hainrode, Drebsdorf 

und Kleinleinungen werden an der GS Großleinungen beschult.  

Die Planungsabsichten der Gemeinde „Südharz“ lt. Schreiben 

vom 21.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Gemeinde „Südharz“ wurde mit 

Schreiben von der Gemeinde „Südharz“ vom 19.10.2021 

hergestellt. Die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes 

erfolgte im Einvernehmen mit dem Schulträger. 
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Karte 12 GS Südharz Grundschulbezirke 
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 Grundschule Hayn „Harzschule“ 
 

Grundschule Hayn „Harzschule“ 

OT Hayn 

Rinderplatz 6 

06536 Südharz 

 

Schul-Nr. 202 265 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Hayn „Harzschule“ 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Hayn „Harzschule“ 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 75 und 96 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Hayn „Harzschule“ mittelfristig bis zum SJ 2025/26 erreicht. 

 

Im SJ 2026/27 fällt der Wert der Anfangsklasse erstmalig unter 15 Schülerinnen und 

Schüler, dies ist fristgerecht beim Landeschulamt anzuzeigen.  

 

Der Schulbezirk der Grundschule Hayn „Harzschule“ ist in der Satzung über die 

Schulträgerschaft und Einrichtung von Schulbezirken der Grundschulen in der 

Trägerschaft der Gemeinde Südharz vom 15.09.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Hayn umfasst die Orte/Ortsteile: 

 

Südharz OT Breitenstein   

Südharz OT Dietersdorf   

Südharz OT Hayn (Harz)   

Südharz OT Schwenda   

Südharz OT Stolberg (Harz) 

   

aus der Stadt Sangerhausen: 

Sangerhausen OT Breitenbach   

Sangerhausen OT Horla   

Sangerhausen OT Rotha   

Sangerhausen OT Wolfsberg  

 

Die Grundschule Hayn „Harzschule“ wurde im Jahr 1967 in einer Flachbauweise 
errichtet. Die Sanierung der Heizungsanlage und der Fenster erfolgte in Jahren von 
1991 bis 1993. Die Fassade des Schulgebäudes wurde im Jahr 2006 saniert. 
Auf dem Schulgelände steht für den Sportunterricht eine Sporthalle zur Verfügung, 
welche im Jahr 1995 saniert wurde.  
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Seit 2021 verfügt die Schule über ein grünes Klassenzimmer. Die Verpflegung der 
Schülerinnen und Schüler findet in einem Speiseraum mit einer Aufwärm-Küche statt.  
  
 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 89 d-ProCon GS Hayn Strukturdaten 1/1 
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Abb. 90 d-ProCon GS Hayn Schul- und Raumbedarf 1/1 
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 Südharz-Grundschule Roßla 
 

Südharz-Grundschule Roßla 

Agnesdorfer Str. 30/31 

06536 Südharz 

 

Schul-Nr. 202 321 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Südharz-Grundschule Roßla 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Südharz-Grundschule Roßla 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 124 und 156 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Südharz-Grundschule Roßla mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Südharz-Grundschule Roßla ist in der Satzung über die 

Schulträgerschaft und Einrichtung von Schulbezirken der Grundschulen in der 

Trägerschaft der Gemeinde Südharz vom 15.09.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Roßla umfasst die Orte/Ortsteile: 

 

Südharz OT Agnesdorf   

Südharz OT Bennungen   

Südharz OT Breitungen   

Südharz OT Dittichenrode   

Südharz OT Questenberg   

Südharz OT Roßla   

Südharz OT Wickerode   

 

Das Gebäude der Südharz-Grundschule Roßla wurde im Jahr 2006 errichtet und im 
Jahr 2021 mit einem Anbau erweitert.  
Für den Sportunterricht wird die Sporthalle an der Grundschule genutzt.  
 
 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 91 d-ProCon GS Roßla Strukturdaten 1/1 
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Abb. 92 d-ProCon GS Roßla Schul- und Raumbedarf 1/1 
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 Grundschule „Thyratal“ Rottleberode 
 

Grundschule „Thyratal“ Rottleberode 

OT Rottleberode 

Neue Str. 3 

06536 Südharz 

 

Schul-Nr. 202 366 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule „Thyratal“ 

Rottleberode mittelfristig erreicht. 

Somit ist der mittelfristige Bestand der Grundschule „Thyratal“ Rottleberode gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 61 und 77 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule „Thyratal“ Rottleberode mittelfristig im SJ 2024/25 und im SJ 2026/ 

27 nicht erreicht. Der Wert der Anfangsklasse im SJ 2024/25 und SJ 2026/27 fällt unter 

15 Schülerinnen und Schüler, dies ist fristgerecht für das SJ 2024/25 beim 

Landeschulamt anzuzeigen.  

Für das SJ 2026/27 hat der Schulträger einen begründeten Antrag zum Einrichten der 

Anfangsklasse fristgerecht beim Landesschulamt zu stellen. Eine Genehmigung ist 

unter bestimmten Voraussetzungen gegebenenfalls möglich. 

 

Langfristig wird im SJ 2027/28 und im SJ 2029/30 die erforderliche Mindestschulgröße 

von 60 Schülerinnen und Schülern nicht erreicht.    

Vom Schulträger sind vor dem SJ 2027/28 Maßnahmen zur Bestandserhaltung der 

Grundschule „Thyratal“ Rottleberode, wie z. B. die Änderung der Schulbezirke der 

Grundschulen der Gemeinde Südharz bzw. die Gründung eines Grundschulverbundes 

gemäß § 9 SEPl-VO 2022 zu prüfen. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule „Thyratal“ Rottleberode ist in der Satzung über die 

Schulträgerschaft und Einrichtung von Schulbezirken der Grundschulen in der 

Trägerschaft der Gemeinde Südharz vom 15.09.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Rottleberode umfasst die Orte/Ortsteile: 

 

Südharz OT Rottleberode   

Südharz OT Uftrungen   

 

Die Grundschule „Thyratal“ Rottleberode wurde im Jahr 2011 zur Inbetriebnahme 
übergeben. Zusätzlich zu den Unterrichtsräumen steht den Schülerinnen und Schülern 
ein grünes Klassenzimmer, eine Lernwerkstatt mit Küchenzeile, ein Schulhof mit 
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Hochbeeten und eine Aula zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler können sich 
in der Schul- und Gemeindebibliothek mit PC-Kabinett informieren und ihr Wissen 
erweitern.  
Für den Sportunterricht wird das Sportzentrum (Zweifelderhalle mit einer 
Leichtathletikanlage) in Rottleberode genutzt. 
 
Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 93 d-ProCon GS Rottleberode Strukturdaten 1/1 
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Abb. 94 d-ProCon GS Rottleberode Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 95 GS Südharz Planungsabsichten 1/1 
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 Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 52 GS Südharz Grundschulbezirke  1/4 
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Satzung 53 GS Südharz Grundschulbezirke  2/4 
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Satzung 54 GS Südharz Grundschulbezirke  3/4 
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Satzung 55 GS Südharz Grundschulbezirke  4/4 
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3 Sekundarschulen  
 

Sekundarschulen 

 

Die Mindestgröße bei Sekundarschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse           -        40 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl    -     240 Schülerinnen und Schüler    

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 40 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Sek 

mindestens 245 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Sekundarschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung 

der Anfangsklasse für die jeweilige Sek erteilen.     

 

Die Ausnahme auf 180 Schülerinnen und Schüler wird auf alle Sekundarschulen mit 

Mehrfachstandorten erweitert. 

Bei einer Ausnahme auf 180 Schülerinnen und Schüler hat eine Stellungnahme der 

Kommunalaufsicht zur Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu erfolgen. 

Eine neue Sekundarschule kann gebildet werden, wenn an diesen innerhalb von      6 

Jahren jährlich 150 von 100 der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von neu 

aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht werden 

und eine bereits bestehende Schule nicht zugunsten der neuen Schule geschlossen 

werden muss. 

 

§ 10 (3) SEPl-VO 2022 Sekundarschulen und § 19 (2) SEPl-VO 2022 (SEK I) 

Mindestjahrgangsstärken in den Anfangsklassen 

§ 19 (2) SEPl-VO 2022 Anfangsklasse in die Sekundarstufe I (SEK I) 

An den Sekundarschulen müssen mind. 40 Schülerinnen und Schüler neu 

aufgenommen werden. Die Schulbehörde kann auf Antrag des Trägers der SEPl hin 
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zur Sicherung der Daseinsvorsorge außerhalb der Oberzentren [...] im Einzelfall 

genehmigen, dass mind. 30 Schüler neu aufgenommen werden, wenn die 

Mindestschülerzahl der Schule 180 nicht unterschreitet. 
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Karte 13 SEPl LK MSH Sekundarschulen 
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Abb. 96 d-ProCon Sekundarschulen Schülerzahlen 1/1 
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 Sekundarschule „Thomas 

Müntzer“ Allstedt   
 

 

Sekundarschule „Thomas Müntzer“ 

Sophienstraße 11 

06542 Allstedt 

 

Schul-Nr. 202 253 

 

 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule „Thomas 

Müntzer“ Allstedt mittelfristig überschritten.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 275 und 290 Schülerinnen und Schülern. 

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt bis zum SJ 2026/ 27 erreicht bzw. 

überschritten. 

Ab dem SJ 2027/28 fällt der Wert der Anfangsklasse dauerhaft unter 40 Schülerinnen 

und Schüler, die Bildung der Anfangsklasse ist fristgerecht beim Landesschulamt 

Sachsen-Anhalt anzuzeigen. Der Schulträger hat Handlungsbedarf. 

 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt gehören: 

 

Stadt Allstedt  mit den OT:         

Katharinenrieth       Emseloh 

Beyernaumburg mit Othal                Holdenstedt                                             

Niederröblingen       Mittelhausen mit Einsdorf 

Nienstedt mit Einzingen                             Liedersdorf  

Sotterhausen       Wolferstedt mit Klosternauendorf  

Winkel 

 

aus der Luth. Eisleben:    OT Osterhausen mit Sittichenbach u. Kleinosterhausen 

 

aus der VG Mansfelder Grund-Helbra:   OT Blankenheim mit Klosterode 

 

Das Schulgebäude der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt ist ein DDR- 

Typenschulbau „Erfurt“. 

 

Foto 1 Sekundarschule "Thomas Müntzer" 

Allstedt 
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Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt ist der 

LK MSH. 

 

Die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt wurde in den Jahren 2010 bis 2011 

komplett saniert und der Schulhof 2012 neugestaltet. 

 

In der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt werden die Schülerinnen und 

Schüler in 13 Allgemeinen Unterrichtsräumen (AUR) und 11 Fachunterrichtsräumen 

(FUR) unterrichtet. 

Auf dem großen Gelände der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt befindet sich 

eine Sporthalle (Zweifelderhalle) in Trägerschaft der Stadt Allstedt. Die Schule verfügt 

über eine Sportanlage in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz, eine Aula 

und einen separaten Speiseraum. Das Gebäude ist mittels Fahrstuhl 

behindertengerecht ausgestattet. 

 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule und zurück ist über den ÖPNV 

organisiert. 

 

Im SJ 2020/21 wurde eine Freie Sekundarschule gebildet. Mehrere Schülerinnen und 

Schüler aus dem Schulbezirk der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Allstedt wählen 

den Besuch dieser Einrichtung. Damit reduzieren sich die Schülerzahlen in den 

nächsten Schuljahren bis zum kritischen Wert der Bestandsgefährdung in der 

Anfangsklasse und der Gesamtschülerzahl im SJ 2030/31. Die Entwicklung ist in den 

folgenden Schuljahren des Planungszeitraums der Schulentwicklungsplanung zu 

beobachten und evtl. geeignete Maßnahmen einzuleiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 244 von 460 
 

 

Abb. 97 d-ProCon Sek. Allstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 98 d-ProCon Sek. Allstedt Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 99 BMS-LSA Sek. Allstedt Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 100 BMS-LSA Sek. Allstedt Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 101 BMS-LSA Sek. Allstedt Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 102 BMS-LSA Sek. Allstedt Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule Benndorf 

    
 

 

Sekundarschule Benndorf 

Adolf- Diesterweg-Str. 2 

06308 Benndorf 

 

 

 

Schul-Nr. 216 095 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule Benndorf 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Sekundarschule Benndorf gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 533 und 587 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Sekundarschule Benndorf bis zum SJ 2026/ 27 erreicht bzw. überschritten. 

 

Die Sekundarschule Benndorf ist eine offene Ganztagsschule. 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule Benndorf gehören die Orte/Ortsteile: 

 

aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra:  

Ahlsdorf mit Ziegelrode, Hergisdorf mit Kreisfeld, Klostermansfeld, Benndorf, 

Bornstedt mit Neuglück, Wimmelburg, Helbra 

 

aus der Lutherstadt Eisleben: 

OT Polleben, OT Wolferode, OT Volkstedt, OT Hedersleben mit Oberrißdorf, OT 

Schmalzerode 

 

aus der Stadt Gerbstedt: 

OT Augsdorf, OT Siersleben mit Thondorf, OT Hübitz  

 

aus der Stadt Mansfeld 

OT Annarode, OT Siebigerode 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule Benndorf ist der LK MSH. Das 

Gebäude wurde Anfang der 2000er Jahre saniert und mit einem Fahrstuhl 

ausgestattet. 

 

 

Foto 2 Sekundarschule Benndorf 
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Jedoch vom Schulträger müsste mittelfristig für die Sekundarschule Benndorf eine 

erneute Sanierung geplant werden.  

 

In der Sekundarschule Benndorf werden die Schülerinnen und Schüler in 24 

Allgemeinen Unterrichtsräumen und 13 Fachunterrichtsräumen unterrichtet. 

Auf dem großzügigen Außengelände der Sekundarschule Benndorf befindet sich eine 

Sporthalle (Zweifelderhalle) sowie eine Sportanlage in Trägerschaft des Landkreises 

Mansfeld-Südharz. Die Schule verfügt über eine Aula, einen Speiseraum und das 

Gebäude ist mittels Fahrstuhl behindertengerecht ausgestattet. 

 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule Benndorf und zurück ist über den ÖPNV 

organisiert. 
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Abb. 103 d-ProCon Sek. Benndorf Strukturdaten 1/1 
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Abb. 104 d-ProCon Sek. Benndorf Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 105 BMS-LSA Sek. Benndorf Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 106 BMS-LSA Sek. Benndorf Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 107 BMS-LSA Sek. Benndorf Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 108 BMS-LSA Sek. Benndorf Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule „Anne 

Frank“ Hettstedt  

  
 

 

Ganztagsschule „Anne Frank“  

Pestalozzistraße 1 

06333 Hettstedt 

 

 

 

Schul-Nr: 200 240 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Ganztagsschule „Anne Frank“ 

mittel- und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Sekundarschule gesichert. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 559 und 591 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die Sekundarschule „Anne Frank“ ist eine offene Ganztagsschule. 

 

Zum Schulbezirk der Ganztagsschule „Anne Frank“ gehören: 

 

das Stadtgebiet Hettstedt und die Ortsteile: 

 

aus der Stadt Hettstedt: 

OT Walbeck, OT Ritterode mit Meisberg 

 

aus der Stadt Arnstein: 

OT Arnstedt, OT Wiederstedt, OT Sandersleben mit Roda 

 

aus der Lutherstadt Eisleben 

OT Burgsdorf, 

 

aus der Stadt Gerbstedt: 

OT Freist mit Elben, Öste, Königswieck, Reidewitz und Zabitz, OT Friedeburg, OT 

Friedeburgerhütte mit Adendorf, OT Heiligenthal mit Helmsdorf und Lochwitz, OT 

Ihlewitz mit Pfeiffhausen, OT Straußhof und Thaldorf, OT Rottelsdorf mit Bösenburg, 

OT Welfesholz, OT Zabenstedt 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Ganztagsschule „Anne Frank“ ist der LK MSH. 

 

Die Ganztagsschule „Anne Frank“ wurde in den Jahren 2014 bis 2018 komplett saniert.  

 

Foto 3 Ganztagsschule "Anne Frank" Hettstedt 
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In der Ganztagsschule „Anne Frank“ werden die Schülerinnen und Schüler in 22 

Allgemeinen Unterrichtsräumen und 11 Fachunterrichtsräumen unterrichtet. Auf dem 

großen Gelände der Ganztagsschule „Anne Frank“ befindet sich eine Sporthalle und 

eine Sportanlage in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz. 

In der Ganztagsschule „Anne Frank“ wurde ab dem Schuljahr 2019/2020 eine Klasse 

„Produktives Lernen“ eingeführt, dadurch wird Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit gegeben, einen Hauptschulabschluss zu erlangen. Die Schülerinnen und 

Schüler in der 8. und 9. Klasse kommen aus dem Einzugsgebiet des Landkreises, die 

Zuweisung erfolgt im Einvernehmen mit dem Landesschulamt Sachsen-Anhalt. 

 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule und zurück ist über den ÖPNV 

organisiert. 
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Abb. 109 d-ProCon Sek. Hettstedt Strukturdaten 1/2 
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Abb. 110 d-ProCon Sek. Hettstedt Strukturdaten 2/2 
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Abb. 111 d-ProCon Sek. Hettstedt Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 112 BMS-LSA Sek. Hettstedt Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 113 BMS-LSA Sek. Hettstedt Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 114 BMS-LSA Sek. Hettstedt Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 115 BMS-LSA Sek. Hettstedt Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule 

„Katharinenschule“ 

Lutherstadt Eisleben  
 

 

 

Sekundarschule „Katharinenschule“  

Katharinenstraße 1 a 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

 

 

Schul-Nr: 206 091 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule 

„Katharinenschule“ mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Sekundarschule „Katharinenschule“  

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 481 und 492 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Sekundarschule „Katharinenschule“ bis zum SJ 2026/ 27 erreicht bzw. 

überschritten. 

 

Die Sekundarschule „Katharinenschule“ ist eine offene Ganztagsschule. 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule „Katharinenschule“ gehört: 

 

das Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule „Katharinenschule“ ist der LK 

MSH. 

Die Sekundarschule „Katharinenschule“ wurde Anfang der 2000er Jahre im 

Innenbereich saniert.  

In der Sekundarschule „Katharinenschule“ werden die Schülerinnen und Schüler in                                       

17 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 10 Fachunterrichtsräumen unterrichtet. Die 

Kapazität des Schulgebäudes ist durch die Schüler- und Klassenzahl erreicht. 

Im Schulobjekt der Sekundarschule „Katharinenschule“ befindet sich eine Sporthalle 

(Zweifelderhalle) in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz. Die 

Sekundarschule verfügt über keine Außensportanlage am Schulgrundstück. 

 

Foto 4 Sekundarschule "Katharinenschule" 
Lutherstadt Eisleben 
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Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule „Katharinenschule“ ist eine 

Außensportanlage in den nächsten Jahren zu schaffen. Die Schule verfügt über eine 

Aula und einen separaten Speiseraum. 

 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule „Katharinenschule“ und zurück ist über 

den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 116 d-ProCon Sek. Luth. Eisleben Strukturdaten 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 270 von 460 
 

 

 

Abb. 117 d-ProCon Sek. Luth. Eisleben Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 118 BMS-LSA Sek. Luth. Eisleben Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 119 BMS-LSA Sek. Luth. Eisleben Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 120 BMS-LSA Sek. Luth. Eisleben Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 121 BMS-LSA Sek. Luth. Eisleben Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule „Martin Luther“ 

Mansfeld     

         
Sekundarschule „Martin Luther“  

Alte Bergstraße 8 a 

06343 Mansfeld 

 

 

 

 

 

Schul-Nr: 200 183 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule „Martin Luther“ 

mittelfristig überschritten.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Sekundarschule gesichert. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 272 und 297 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Sekundarschule „Martin Luther“ bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. überschritten. 

 

Ab dem SJ 2027/28 fällt der Wert der Anfangsklasse dauerhaft unter 40 Schülerinnen 

und Schüler, die Bildung der Anfangsklasse ist fristgerecht beim Landesschulamt 

Sachsen-Anhalt anzuzeigen. Der Schulträger hat Handlungsbedarf. 

 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule „Martin Luther“ gehören: 

 

das Stadtgebiet Mansfeld und die Ortsteile: 

 

aus der Stadt Mansfeld: 

OT Biesenrode mit Saurasen, OT Vatterode mit Gräfenstuhl, OT Großörner mit 

Rödgen, OT Leimbach, OT Möllendorf mit Blumerode, OT Piskaborn mit 

Wimmelrode, OT Gorenzen, OT Abberode mit Steinbrücken und Tilkerode, OT 

Braunschwende, OT Friesdorf mit Rammelburg, OT Hermerode, OT Molmerswende 

mit Horbeck und Leinemühle, OT Ritzgerode 

 

 

 

 

Foto 5 Sekundarschule "Martin Luther" 
Mansfeld 
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aus der Stadt Arnstein: 

OT Alterode, OT Bräunrode mit Friedrichrode und Willerode, OT Greifenhagen, OT 

Harkerode, OT Welbsleben, OT Quenstedt mit Pfersdorf, OT Stangerode, OT Sylda, 

OT Ulzigerode 

 

auslaufend: Sgh. Wippra, Annarode, Siebigerode 

 

Das Schulgebäude der Sekundarschule „Martin Luther“ ist ein DDR- Typenschulbau 

„Erfurt“. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule „Martin Luther“ ist die Stadt 

Mansfeld. Hier besteht zwischen der Stadt Mansfeld und dem LK MSH ein Mietvertrag 

zur Nutzung des Schulgebäudes. 

 

Die Sekundarschule „Martin Luther“ wird z. Zt. saniert.  

 

In der Sekundarschule „Martin Luther“ werden in den kommenden Schuljahren die 

Schülerinnen und Schüler in 11 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 9 

Fachunterrichtsräumen unterrichtet. 

Auf dem Gelände der Sekundarschule „Martin Luther“ befindet sich eine Sporthalle in 

Trägerschaft der Stadt Mansfeld. Diese wird gemeinsam mit der Grundschule 

Mansfeld genutzt. 

Die Sekundarschule „Martin Luther“ verfügt über einen Speiseraum. Eine Aula mit 

Speiseraum befindet sich in Bau. 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule und zurück ist über den ÖPNV 

organisiert. 

Im SJ 2020/21 wurde eine Freie Sekundarschule gebildet. Einige Schülerinnen und 

Schüler aus dem Schulbezirk der Sekundarschule „Martin Luther“ wählen den Besuch 

dieser Einrichtung. Damit würden sich in den kommenden Schuljahren die 

Schülerzahlen an der Sekundarschule „Martin Luther“ reduzieren. 
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Abb. 122 d-ProCon Sek. Mansfeld Strukturdaten 1/1 
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Abb. 123 d-ProCon Sek. Mansfeld Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 124 BMS-LSA Sek. Mansfeld Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 125 BMS-LSA Sek. Mansfeld Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 126 BMS-LSA Sek. Mansfeld Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 127 BMS-LSA Sek. Mansfeld Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule „Am Salzigen 

See“ Röblingen     
 

 

Sekundarschule „Am Salzigen See“ 

Röblingen 

Kesselstraße 9 

06317 Seegebiet Mansfelder Land 

 

 

Schul-Nr: 203 615 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule „Am Salzigen 

See“ Röblingen mittelfristig überschritten. Somit ist der mittelfristige Bestand der 

Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen gesichert. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 256 und 296 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern 

wird an der Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen bis zum SJ 2026/ 27 

erreicht bzw. überschritten. 

Ab dem SJ 2026/27 fällt der Wert der Anfangsklasse unter 40 Schülerinnen und 

Schüler, die Bildung der Anfangsklasse ist fristgerecht beim Landesschulamt Sachsen-

Anhalt anzuzeigen. Der Schulträger hat Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen gehören: 

aus der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land: 

 

OT Amsdorf, OT Aseleben, OT Dederstedt, OT Erdeborn, OT Hornburg mit 

Holzzelle, OT Lüttchendorf mit Wormsleben, OT Neehausen mit Elbitz und 

Volkmaritz, OT Röblingen, OT Seeburg mit Rollsdorf, OT Stedten,  

OT Wansleben am See 

 

aus der Lutherstadt Eisleben: 

OT Bischofrode, OT Rothenschirmbach, OT Unterrißdorf, OT Neckendorf 

    

Das Schulgebäude der Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen ist ein 

eingeschossiges Gebäude mit verbundenen Schultrakten.  

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen ist 

der LK MSH. 

 

 

Foto 6 Sekundarschule "Am Salzigen 
See" Röblingen 
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Die Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen wurde in den Jahren 2011 bis 

2013 saniert.  

In der Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen werden die Schülerinnen und 

Schüler in 11 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 7 Fachunterrichtsräumen 

unterrichtet. Auf dem Gelände der Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen 

befindet sich eine Sporthalle in Trägerschaft der Gemeinde Röblingen/ Seegebiet 

Mansfelder Land.  

Die Schule verfügt über eine Aula mit Speiseraum. 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule und zurück ist über den ÖPNV und 

Taxen organisiert. 
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Abb. 128 d-ProCon Sek. Röblingen Strukturdaten 1/1 
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Abb. 129 d-ProCon Sek. Röblingen Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 130 BMS-LSA Sek. Röblingen Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 131 BMS-LSA Sek. Röblingen Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 132 BMS-LSA Sek.Röblingen Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 133 BMS-LSA Sek. Röblingen Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule Roßla  

   
 

 

Sekundarschule Roßla 

Ziegeleistraße 38 

06536 Südharz 

 

 

 

Schul-Nr: 202 322 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule Roßla mittel- 

und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Sekundarschule gesichert. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 414 und 486 Schülerinnen und Schülern.  

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule Roßla gehören: 

 

aus der Gemeinde Südharz: 

Roßla mit Dittichenrode, OT Breitungen, OT Bennungen, OT Uftrungen, OT 

Breitenstein, OT Hayn, OT Dietersdorf, OT Rottleberode, OT Questenberg mit 

Agnesdorf, OT Stolberg, OT Schwenda, OT Wickerode 

 

aus der Verbandsgemeinde ,,Goldene Aue“: 

Berga mit Bösenrode und Rosperwenda, Kelbra mit Thürungen und Sittendorf, 

Tilleda, Wallhausen mit Hohlstedt, Martinsrieth, Brücken-Hackpfüffel, 

Riethnordhausen 

 

Das Schulgebäude der Sekundarschule Roßla ist ein DDR-Typenbau „Erfurt“. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule Roßla ist der LK MSH. 

Die Sekundarschule Roßla wurde in den Jahren 2011 bis 2013 komplett saniert.  

In der Sekundarschule Roßla werden die Schülerinnen und Schüler in 19 Allgemeinen 

Unterrichtsräumen und 9 Fachunterrichtsräumen unterrichtet. Auf dem großen 

Gelände der Sekundarschule Roßla befindet sich eine Sporthalle (Zweifelderhalle) mit 

Sportanlage in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz.  

Die Sekundarschule verfügt über ein Foyer, das als Aula und Speiseraum genutzt wird. 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule und zurück ist über den ÖPNV 

organisiert. 

 

 

Foto 7 Sekundarschule Roßla 
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Abb. 134 d-ProCon Sek. Roßla Strukturdaten 1/1 
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Abb. 135 d-Procon Sek. Roßla Schul- und Raumstand 1/1 
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Abb. 136 BSM-LSA Sek. Roßla Schulentwicklungsplanung 1/4 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 296 von 460 
 

 

Abb. 137 BSM-LSA Sek. Roßla Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 138 BSM-LSA Sek. Roßla Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 139 BSM-LSA Sek. Roßla Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule „Heinrich 

Heine“ Sangerhausen   
 

 

Sekundarschule „Heinrich Heine“  

Adresse: 

im Ausweichquartier 

Bergmannsallee 5  

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Otto-Nuschke-Str. 18 

06526 Sangerhausen 

 

 

 

 

Schul-Nr: 202 073 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule „Heinrich Heine“ 

Sangerhausen mittelfristig überschritten.  

Somit ist der mittelfristige Bestand der Sekundarschule „Heinrich Heine“ gesichert. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 292 und 310 Schülerinnen und Schülern. 

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen bis zum SJ 2028/ 29 erreicht 

bzw. überschritten. 

 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen gehören: 

 

die Straßen der Stadt Sangerhausen: 

 

Alban-Hess-Straße 
Am Teufelsloch 
Am Bergmann 
Ahornweg 
Am Faß 
Am Kreuzstein 
Am Schildchen 
Am Unterfeld 
An der Stollenmühle 
Auenweg 
August-Bebel-Straße 

Feldstraße 
Erfurter Straße 
Fr.-Engels-Str. 
Fr.-Himpel-Str. 
Fröbelstraße 
Gerichtsweg 
Gonnaufer 
G.-Schumann-Str. 
Glück-Auf-Str. 
Grabenweg 
Grüner Weg 

Schartweg 
Schulze-Delitzsch-Straße 
Schützenplatz 
Stiftsweg 
Straße der VS 
Tackestraße 
Th.-Müntzer-Str. 
Ulmenweg 
W.-Koenen-Straße 
W.-Rathenau-Str. 
Weinbergstraße 

 

Foto 8 Sekundarschule "Heinrich Heine" 
Sangerhausen 
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Baumschulenweg 
Birkenweg 
Blockstelle Helme 
Brandtstraße 
Cl.-Zetkin-Straße 
Darrweg 
Eichenweg 
E.-Putz-Str. 
E.-Weinert-Str. 
Ewald-Gnau-Str. 
Ecknerstraße 

Hasentalweg 
John-Schehr-Str. 
Juri-Gagarin-Str. 
Karl-Marx-Str. 
K.-Liebknecht-Str. 
Kyselhäuser Straße 
Landweg 
Lindenstraße 
Martinsriether Weg 
R.-Luxemburg-Str. 
Riethweg 
 

Weststraße 

 

und aus der Stadt Sangerhausen der OT Oberröblingen sowie aus der 

Verbandsgemeinde ,,Goldene Aue“ die Gemeinde Edersleben. 

 

Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen wird seit 2018 komplett saniert. 

Die Schülerinnen und Schüler werden z.Zt.  im Ausweichquartier in der 

Bergmannsallee 5 in der Lutherstadt Eisleben beschult. Der Rückzug ist im Jahr 2021 

geplant. 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen 

ist der LK MSH. 

In der Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen werden im neuen 

Schulgebäude in den kommenden Schuljahren in 12 Allgemeinen Unterrichtsräumen 

und 8 Fachunterrichtsräumen unterrichtet.  

Auf dem Gelände der Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen befinden sich 

eine Sporthalle und eine Sportanlage in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-

Südharz. 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule und zurück ist über den ÖPNV 

organisiert. 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 301 von 460 
 

 

 

Abb. 140 d-ProCon Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Strukturdaten 1/2 
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Abb. 141 d-ProCon Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Strukturdaten 2/2 
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Abb. 142 d-ProCon Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 143 BMS-LSA Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 144 BMS-LSA Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 145 BMS-LSA Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 146 BMS-LSA Sek. "Heinrich Heine" Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 4/4 
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 Sekundarschule „Thomas 

Müntzer“ Sangerhausen  
 

 

 

Sekundarschule „Thomas Müntzer“ 

Sangerhausen 

Borngasse 2 

06526 Sangerhausen 

 

 

 

Schul-Nr:  202 051 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 240 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 2,0 werden in der Sekundarschule „Thomas 

Müntzer“ Sangerhausen mittel- und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristig Bestand der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ 

Sangerhausen gesichert. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 428 bis 486 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 40 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen bis zum SJ 2026/ 27 erreicht 

bzw. überschritten. 

 

Die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen wird als offene Ganztagsschule 

geführt. 

 

Zum Schulbezirk der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen gehören: 

 

die Straßen der Stadt Sangerhausen: 

 

Alfelder Ring 
Am Angespann 
Am Beinschuh 
Am Brandrain 
Am Oberfeld 
Am Ring 
Am Röhrgraben 
Am Rosengarten 
Amselweg 
An der Gonnaer 
Landstraße 
An der Rosenmühle 

Faschstraße 
Finkenstraße 
Fr.-Schmidt-Straße 
Genossenschaftsstraße 
Georgenpromenade 
Goethestraße 
Göpenstraße 
Grauengasse 
Harz 
Hasentorstraße 
Helmstal 
Hinter dem Harz 

Oststraße 
Othaler Weg 
Parkstraße 
Pfeiffersheim 
Pfingstgrabenstraße 
Probstgasse 
Pösselstraße 
Rähmen 
Rathausgasse 
Riestedter Feld 
Riestedter Straße 
Rittergasse 

 

Foto 9 Sekundarschule "Thomas Müntzer" 
Sangerhausen 
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Almslebener Weg 
Alte Promenade 
Altendorf 
Alter Markt 
Am Bahnhof 
Am Bonnhöfchen 
Am Brühl 
Am Friedhof 
Am Töpfersberg 
An der Gonna 
An der Probstmühle 
An der Trillerei 
Bachstraße 
Baunataler Straße 
Bergstraße 
Beyernaumburger Weg 
Beyernaumburger Straße 
Bertolt-Brecht-Straße 
Bahnhofsstraße 
Barbarossastraße 
Bonifatiusgasse 
Bonifatiusplatz 
Borngasse 
Braugassse 
Breitbartstraße 
Brühl Hohe Linde 
Brühlberg 
Brühlstraße 
Brühltal 
Christberg 
Damaschkestraße 
Dammstraße 
Drosselweg 
Dr.-W.-Külz-Straße 
E.-Thälmann-Straße 
Eisenhüttentrift 
Eschental 
F.-Heymann-Straße 
Falkenweg 
 

Hinter der Ulrichkirche 
Hospitalstraße 
Husarenpförtchen 
Hüttenstraße  
Im Schlag 
Jackentalmühle 
Jakobstraße 
Jägerstraße 
Jungferngasse 
K.-Bosse-Str. 
K.-Miehe-Str. 
Kaltenborner Weg 
Katharienenstr. 
Kirchberg 
Kirchgasse 
Klosterplatz 
Kornmarkt 
Kupferhütte 
Kyffhäuserstraße 
Kylische Str. 
Lengefelder Str. 
Lerchengasse 
Ludwig-Jahn-Straße 
Ludwigstraße 
Alte Magdeburger Straße 
(alt Magdeburger Str.) 
Malzgasse 
Marienstraße 
Markt 
Meisenweg 
Mogkstraße 
Morunger Str. 
Mühlendamm  
Mühlgasse 
Neue Weide 
Neuehäuser Str. 
Nordstr. 
O.-Grotewohl-Straße 

Ringstraße 
Rud.-Breitscheid-Str. 
Salpetergasse 
Schachtstraße 
Schifffahrt 
Schlossgasse 
Schlossberge 
Schwalbenweg 
Schwanenweg 
Sotterhäuser Weg 
Spangenbergstraße 
Speicherstraße 
Steinberger Weg 
Straße der Einheit 
Straße des Aufbaus 
Straße des Fortschritts 
Straße des Friedens 
Schulgasse 
Seitenbeutel 
Speckswinkel 
Sperlingsberg 
Taubenberg 
Teichstraße 
Töpfersberg 
Tromberg 
Tennstedt 
Trnaver Straße 
Ulrichstraße 
Voigtstedter Straße 
Vor dem Lindendamm 
Vor dem Wassertor 
Vor der Blauen Hütte 
Vorwerk 
Vor der Waisenmühle 
Wassertorstraße 
Walkberg 
Weinlager 
Zabrzer Straße 
Ziegelgasse 
 

 

und aus der Stadt Sangerhausen: 

OT Obersdorf, OT Großleinungen, OT Breitenbach, OT Horla, OT Rotha mit Paßbruch, 

OT Wolfsberg, OT Grillenberg, OT Gonna, OT Lengefeld mit Meuserlengefeld, OT 

Morungen, OT Wettelrode, OT Riestedt, OT Wippra mit Popperode und Hayda 

 

 

aus der Stadt Allstedt: OT Pölsfeld 

 

aus der Gemeinde Südharz: OT Drebsdorf, OT Hainrode, OT Kleinleinungen 
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Das Schulgebäude der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen steht unter 

Denkmalschutz. 

Der Eigentümer des Gebäudes der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen 

ist der LK MSH. 

 

In der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen werden die Schülerinnen 

und Schüler in 16 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 8 Fachunterrichtsräumen 

unterrichtet. Für Beschulung von 20 bis 22 Klassen ist die Raumsituation in der 

Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen an der Grenze und die Kapazität 

des Schulgebäudes ist erreicht. 

 

Die Sporthalle befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz. 

Der Sportunterricht für die Schülerinnen und Schüler findet in der Mammuthalle oder 

der Sportanlage statt. 

 

Der Anbau mit zusätzlichen Räumen für den Ganztagsunterricht (Bibliothek, Kreativ- 

und Töpferwerkstatt, Essenausgabe und Essenraum, Fitnessraum und Medienraum 

u. a.) steht der Schule seit dem Schuljahr 2007/08 zur Nutzung zur Verfügung.   

 

In der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen wurde ab dem  

Schuljahr 2008/09 eine Klasse „Produktives Lernen“ eingeführt, dadurch wird 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, einen Hauptschulabschluss zu 

erlangen. Die Schülerinnen und Schüler in der 8. und 9. Klassen kommen aus dem 

Einzugsgebiet des Landkreises Mansfeld-Südharz, die Zuweisung erfolgt im 

Einvernehmen mit dem Landesschulamt Sachsen-Anhalt. 

 

Im SJ 2020/21 wurde eine Freie Sekundarschule gebildet. Mehrere Schülerinnen und 

Schüler aus dem Schulbezirk der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen 

wählen den Besuch dieser Einrichtung. Damit würden sich in den kommenden 

Schuljahren die Schülerzahlen an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ 

Sangerhausen reduzieren. 

 

Die Schülerbeförderung zur Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen und 

zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 147 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Strukturdaten 1/6 
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Abb. 148 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Strukturdaten 2/6 
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Abb. 149 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Strukturdaten 3/6 
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Abb. 150 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Strukturdaten 4/6 
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Abb. 151 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Strukturdaten 5/6 
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Abb. 152 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Strukturdaten 6/6 
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Abb. 153 d-ProCon Sek. "Thomas Müntzer" SGH Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 154 BMS-LSA Sek. "Thomas Müntzer" SGH Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 155 BMS-LSA Sek. "Thomas Müntzer" SGH Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 156 BMS-LSA Sek. "Thomas Müntzer" SGH Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 157 BMS-LSA Sek. "Thomas Müntzer" SGH Schulentwicklungsplanung 4/4 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 56 LK MSH Sek Schulbezirke 1/7 
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Satzung 57 LK MSH Sek Schulbezirke 2/7 
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Satzung 58 LK MSH Sek Schulbezirke 3/7 
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Satzung 59 LK MSH Sek Schulbezirke 4/7 
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Satzung 60 LK MSH Sek Schulbezirke 5/7 
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Satzung 61 LK MSH Sek Schulbezirke 6/7 
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Satzung 62 LK MSH Sek Schulbezirke 7/7 
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4 Gemeinschaftsschulen 
 

Die Schulform Gemeinschaftsschule wurde bis zum SJ 2020/21 im LK MSH noch 

nicht eingeführt. 

Schülerinnen und Schüler die diese Schulform anwählen, verlassen den LK MSH und 

besuchen die Gemeinschaftsschulen in Harzgerode, Aschersleben, Könnern u. a. 

 

Zwischen dem Landkreis Harz und dem LK MSH besteht seit dem Schuljahr 2017/18 

eine Schulträgervereinbarung. Aus dem Landkreis Mansfeld- Südharz werden jährlich 

zwischen 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule 

Harzgerode eingeschult. 

 

Insgesamt verlassen je Schuljahr ca. 48 Schülerinnen und Schüler den Landkreis 

Mansfeld- Südharz zum Besuch der Schulform Gemeinschaftsschule.  

 

Zukünftig sollte auch diese Schulform im LK MSH angeboten werden. Hierzu müsste 

sich eine Sekundarschule umbilden. 
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Abb. 158 Harzkreis und LK MSH Vereinbarung Gemeinschaftsschule Harzgerode 1/2 
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Abb. 159 Harzkreis und LK MSH Vereinbarung Gemeinschaftsschule Harzgerode 2/2 
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5 Gymnasien  
 

Gymnasien 

 

Die Mindestgröße in der Sek I an Gymnasien wird mit 450 Schülerinnen und 

Schülern festgelegt.  

Die Zieljahrgangsstärke ist für die Sek II an Gymnasien lt. Oberstufenverordnung mit 

mind. 75 Schülerinnen und Schülern festgelegt. 

§ 13 SEPl-VO 2022 Gymnasien und § 19 (2) SEPl-VO 2022 Mindestjahrgangsstärken 

in den Anfangsklassen 

Eine Ausnahme zur Bildung der Sek II an Gymnasien je Jahrgangsstufe lt. SEPL-VO 

2022 ist unter bestimmten Voraussetzungen nach Antragstellung gegebenenfalls 

möglich. 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 75 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Gym 

mindestens 612 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Gymnasien, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung der 

Anfangsklasse für das jeweilige Gym erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o. g. 

Wert unterschreitet.     

 

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge kann über Antragsverfahren die Bildung der         

Sek II in Gymnasien mit einer Mindestjahrgangsstärke von bis zu 50 Schülerinnen 

und Schülern ermöglicht werden.  
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Karte 14 SEPl LK MSH Gymnasien 
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Abb. 160 d-ProCon Gymnasien Schülerzahlen 1/1 
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  „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium 

Hettstedt 
 

„Wilhelm und Alexander von Humboldt“ 

Gymnasium  

Rathausstraße 2 

06333 Hettstedt 

 

 

Schul-Nr: 200 082 

 

 

 

 

 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 450 Schülerinnen und Schülern in der 

Sekundarstufe I und der geforderte Zügigkeitsrichtwert von 3,0 werden im „Wilhelm 

und Alexander von Humboldt“ Gymnasium in Hettstedt mittelfristig und langfristig 

überschritten.  

 

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand des „Wilhelm und Alexander von 

Humboldt“ Gymnasiums gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 644 und 688 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 75 Schülerinnen und Schülern wird 

am „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasium bis zum SJ 2026/ 27 erreicht 

bzw. überschritten. 

  

Die Zieljahrgangsstärke in der Sekundarstufe II wird auf mind. 75 Schülerinnen und 

Schüler festgesetzt.  

 

In den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 wird die Zieljahrgangsstärke in der 

Sekundarstufe II von mind. 75 Schülerinnen und Schülern am „Wilhelm und Alexander 

von Humboldt“ Gymnasium nicht erreicht.  

 

Die Bildung der Anfangsklasse in der Sekundarstufe II am „Wilhelm und Alexander von 

Humboldt“ Gymnasium in Hettstedt ist für die Schuljahre 2022/23 bis zum Schuljahr 

2026/27 gemäß § 20 (2) SEPl-VO 2022 fristgerecht beim Landesschulamt Sachsen-

Anhalt anzuzeigen.  

Die vorgeschriebene Mindestschülerzahl des „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ 

Gymnasiums übersteigt unter Berücksichtigung des aufzunehmenden Jahrgangs in 

den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 um wenigstens 102 % (für Gymnasien eine 

Mindestschülerzahl von mindestens 612 Schülerinnen und Schülern).   

 

Foto 10 "Wilhelm und Alexander von 

Humboldt"-Gymnasium Hettstedt 
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Der Schulträger hat in den genannten Schuljahren Handlungsbedarf. 

 

Der Landkreis hat für die Gymnasien Schuleinzugsbereiche festgelegt.  

 

Zum Schuleinzugsbereich des „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasiums 

Hettstedt gehören die Orte/Ortsteile: 

 

das Stadtgebiet Hettstedt und die Ortsteile: 

aus der Stadt Hettstedt: 

OT Walbeck, OT Ritterode mit Meisberg, 

 

das Stadtgebiet Stadt Mansfeld und die Ortsteile: 

aus der Stadt Mansfeld: 

OT Abberode mit Tilkerode und Steinbrücken, OT Annarode, OT Biesenrode mit 

Saurasen, OT Braunschwende, OT Friesdorf mit Rammelburg, OT Gorenzen, OT 

Großörner, OT Hermerode, OT Leimbach, OT Molmerswende mit Horbeck und 

Leinemühle, OT Möllendorf mit Blumerode, OT Piskaborn mit Wimmelrode, OT 

Ritzgerode, OT Siebigerode, OT Vatterode mit Gräfenstuhl 

 

aus der Stadt Arnstein: 

OT Alterode, OT Arnstedt, OT Bräunrode mit Friedrichrode und Willerode, OT 

Greifenhagen, OT Harkerode, OT Quenstedt mit Pfersdorf, OT Sandersleben mit 

Roda, OT Stangerode, OT Sylda, OT Ulzigerode, OT Welbsleben, OT Wiederstedt 

 

das Stadtgebiet Stadt Gerbstedt und die Ortsteile: 

aus der Stadt Gerbstedt: 

OT Augsdorf, OT Freist mit Elben, Öste, Königswieck, Reidewitz und Zabitz, OT 

Friedeburg, OT Friedeburgerhütte mit Adendorf, OT Heiligenthal mit Helmsdorf und 

Lochwitz, OT Hübitz, OT Ihlewitz mit Pfeiffhausen, OT Straußhof und Thaldorf, OT 

Rottelsdorf mit Bösenburg, OT Siersleben, OT Welfesholz, OT Zabenstedt 

 

aus der Lutherstadt Eisleben: 

OT Burgsdorf 

  

Das „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasium ist eine offene 

Ganztagsschule. 

Im „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasium werden die Schülerinnen und 

Schüler in 30 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 14 Fachunterrichtsräumen 

unterrichtet.  

Die Schulgebäude des „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasiums wurden 

in den letzten Jahren entsprechend der Schülerzahlen erweitert, saniert und 

entsprechend räumlich hergerichtet.  

 

Das Gebäude des „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasiums (Haus 

Caroline) wurde in Jahren 2017 bis 2019 neu errichtet. 

Der Eigentümer der Gebäude des „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ 

Gymnasiums ist der Landkreis Mansfeld-Südharz. 
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Der Sportunterricht findet auf dem Schulgrundstück in der Einfeldsporthalle, im 

Sportraum im Schulgebäude und auf einer Kleinsportanlage auf dem Schulhof statt. 

Die Sportstätten befinden sich in Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz. 

Zur weiteren Absicherung des Sportunterrichts wurde ein Nutzungsvertrag mit der 

Stadt Hettstedt zur stundenweisen Nutzung der Drushba-Halle und einer Sportanlage 

der Stadt Hettstedt abgeschlossen.  

Das „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ Gymnasium verfügt über eine Aula und 

eine separate Mensa im denkmalgeschützten Gebäude. 

 

Die Schülerbeförderung zum Gymnasium und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 161 d-ProCon Gymnasium Hettstedt Strukturdaten 1/3 
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Abb. 162 d-ProCon Gymnasium Hettstedt Strukturdaten 2/3 
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Abb. 163 d-ProCon Gymnasium Hettstedt Strukturdaten 3/3 
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Abb. 164 d-ProCon Gymnasium Hettstedt Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 165 BMS-LSA Gymnasium Hettstedt Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 166 BMS-LSA Gymnasium Hettstedt Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 167 BMS-LSA Gymnasium Hettstedt Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 168 BMS-LSA Gymnasium Hettstedt Schulentwicklungsplanung 4/4 
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  „Martin Luther“-Gymnasium 

Lutherstadt Eisleben 

 

 

„Martin Luther“-Gymnasium 

Siegfried-Berger-Weg 16/17 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

„Martin Luther“-Gymnasium Haus II 

Geiststraße 2 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 450 Schülerinnen und Schülern in der 

Sekundarstufe I und der geforderte Zügigkeitsrichtwert von 3,0 werden im „Martin 

Luther“-Gymnasium in der Lutherstadt Eisleben mittelfristig und langfristig 

überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand des „Martin Luther“-Gymnasiums   

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 789 und 923 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 75 Schülerinnen und Schülern wird 

am „Martin Luther“-Gymnasium bis zum SJ 2026/ 27 erreicht bzw. überschritten. 

  

Die Zieljahrgangsstärke in der Sekundarstufe II wird auf mind. 75 Schülerinnen und 

Schüler festgesetzt.  

 

Die Bildung der Anfangsklasse in der Sekundarstufe II am „Martin Luther“- Gymnasium 

in der Lutherstadt Eisleben ist in den Schuljahren 2022/23 bis 2024/25 gemäß § 20 (2) 

SEPl-VO 2022 fristgerecht beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen.  

Die vorgeschriebene Mindestschülerzahl des „Martin Luther“- Gymnasiums in der 

Lutherstadt Eisleben übersteigt unter Berücksichtigung des aufzunehmenden 

Jahrgangs in den Schuljahren 2022/23 bis 2024/25 um wenigstens 102 % (für 

Gymnasien eine Mindestschülerzahl von mindestens 612 Schülerinnen und Schülern).   

 

 

Der Landkreis hat für die Gymnasien Schuleinzugsbereiche festgelegt.  

 

Zum Schuleinzugsbereich des „Martin Luther“-Gymnasiums Lutherstadt Eisleben 

gehören die Orte/Ortsteile: 

 

das Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben und  

 

 

Foto 11 "Martin Luther"-Gymnasium 
Lutherstadt Eisleben 
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die Ortsteile aus der Lutherstadt Eisleben: 

 

OT Hedersleben mit Oberrißdorf, OT Volkstedt, OT Wolferode, OT Rothenschirmbach, 

OT Unterrißdorf, OT Polleben, OT Bischofrode, OT Schmalzerode, OT Osterhausen 

mit Kleinosterhausen und Sittichenbach 

 

aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra die Orte: 

Ahlsdorf mit Ziegelrode, Benndorf, Bornstedt mit Neuglück, Helbra, Hergisdorf mit 

Kreisfeld, Klostermansfeld, Wimmelburg 

 

aus der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land: 

OT Amsdorf, OT Aseleben, OT Dederstedt, OT Erdeborn, OT Hornburg mit Holzzelle, 

OT Lüttchendorf mit Wormsleben, OT Neehausen mit Elbitz und Volkmaritz, OT 

Röblingen, OT Seeburg mit Rollsdorf, OT Stedten, OT Wansleben 

  

Die Gebäude des „Martin Luther“-Gymnasiums sind denkmalgeschützt und teilweise 

sanierungsbedürftig.  

 

Der Eigentümer der Gebäude des „Martin Luther“-Gymnasiums ist der LK MSH. 

 

Im „Martin Luther“-Gymnasium werden in den kommenden Schuljahren die 

Schülerinnen und Schüler in 33 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 19 

Fachunterrichtsräumen unterrichtet.  

Der Sportunterricht findet in der Sporthalle „Glück-Auf“ (3 Felder) in Trägerschaft des 

Landkreises Mansfeld-Südharz und der Lutherstadt Eisleben statt. Weiterhin befindet 

sich auf dem Schulgrundstück eine Sportanlage in Trägerschaft des Landkreises 

Mansfeld-Südharz. 

Das „Martin Luther“-Gymnasium verfügt über eine Aula und einen separaten 

Speiseraum. 

 

Die Schülerbeförderung zum Gymnasium und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 169 d-ProCon Gymnasium Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 1/2 
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Abb. 170 d-ProCon Gymnasium Lutherstadt Eisleben Strukturdaten 2/2 
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Abb. 171 d-ProCon Gymnasium Lutherstadt Eisleben Schul- und Raumbestand 1/1 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 353 von 460 
 

 

 

 

 

Abb. 172 BMS-LSA Gymnasium Lutherstadt Eisleben Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 173 BMS-LSA Gymnasium Lutherstadt Eisleben Schulentwicklungsplanung 2/4 
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Abb. 174 BMS-LSA Gymnasium Lutherstadt Eisleben Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 175 BMS-LSA Gymnasium Lutherstadt Eisleben Schulentwicklungsplanung 4/4 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 357 von 460 
 

  „Geschwister Scholl“-

Gymnasium Sangerhausen

  
 

 

„Geschwister Scholl“-Gymnasium 

Karl- Liebknecht- Str. 31 

06526 Sangerhausen 

 

„Geschwister Scholl“-Gymnasium,  

Außenstelle Kelbra 

Frankenhäuser Straße 7 

06537 Kelbra  

 

Schul-Nr: 202 445 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 450 Schülerinnen und Schülern in der 

Sekundarstufe I und der geforderte Zügigkeitsrichtwert von 3,0 werden im 

„Geschwister Scholl“ Gymnasium in Sangerhausen mittelfristig und langfristig 

überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand des „Geschwister Scholl“-Gymnasiums   

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 930 und 1020 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 75 Schülerinnen und Schülern wird 

am „Geschwister Scholl“-Gymnasium bis zum SJ 2026/ 27 erreicht bzw. überschritten. 

 

Der Landkreis hat für die Gymnasien Schuleinzugsbereiche festgelegt. Der derzeitige 

Schuleinzugsbereich des „Geschwister Scholl“-Gymnasiums Sangerhausen umfasst 

die Orte: 

 

das Stadtgebiet der Stadt Allstedt und die Ortsteile: 

aus der Stadt Allstedt: 

OT Beyernaumburg mit Othal, OT Emseloh, OT Holdenstedt, OT Katharinenrieth, OT 

Liedersdorf, OT Mittelhausen mit Einsdorf, OT Niederröblingen, OT Nienstedt mit 

Einzingen, OT Pölsfeld, OT Sotterhausen, OT Winkel, OT Wolferstedt mit 

Klosternaundorf 

 

aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra die Orte: 

Blankenheim mit Klosterode 

 

das Stadtgebiet der Stadt Sangerhausen und die Ortsteile: 

aus der Stadt Sangerhausen: 

 

Foto 12 "Geschwister Scholl"-Gymnasium 

Sangerhausen 
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OT Breitenbach, OT Gonna, OT Grillenberg, OT Großleinungen, OT Horla, OT 

Lengefeld mit Meuserlengefeld, OT Morungen, OT Oberröblingen, OT Obersdorf, OT 

Riestedt, OT Rotha mit Paßbruch, OT Wettelrode, OT Wolfsberg, OT Wippra mit 

Hayda und Popperode 

 

aus der Gemeinde Südharz die Ortsteile: 

OT Bennungen, OT Breitenstein, OT Breitungen, OT Dietersdorf mit Karlrode, OT 

Drebsdorf, OT Hainrode, OT Hayn, OT Kleinleinungen, OT Questenberg mit 

Agnesdorf, OT Roßla mit Dittichenrode, OT Rottleberode, OT Schwenda, OT Stolberg, 

OT Uftrungen, OT Wickerode 

 

aus der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ die Orte: 

Berga mit Bösenrode und Rosperwenda, Brücken-Hackpfüffel, Edersleben, Kelbra mit 

Sittendorf, Tilleda und Thürungen, Wallhausen mit Hohlstedt, Martinsrieth und 

Riethnordhausen   

 

Das „Geschwister Scholl“-Gymnasium besteht aus zwei Schulteilen in Sangerhausen 

und Kelbra. 

Der Eigentümer der Gebäude des „Geschwister Scholl“-Gymnasiums ist der Landkreis 

Mansfeld-Südharz. 

 

Im „Geschwister Scholl“-Gymnasium in Sangerhausen werden die Schülerinnen und 

Schüler der 5. bis 12. Klassestufen in 31 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 16 

Fachunterrichtsräumen unterrichtet.  

Das „Geschwister Scholl“-Gymnasium in Sangerhausen verfügt über eine Aula und 

eine separate Mensa. Der Bau der Mensa zur Absicherung der Mittagsversorgung 

wurde im Jahr 2014 fertig gestellt. 

 

Die Zweifeldsporthalle wurde im Jahr 2011 fertiggestellt und befindet sich in 

Trägerschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz. Weiterhin befinden sich zur 

Absicherung des Sportunterrichtes im Schulgebäude noch eine Einfeldsporthalle und 

eine Sportanlage auf dem Schulgelände. 

 

Im Schulteil in Kelbra lernen die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassenstufen 

in 11 Allgemeinen Unterrichtsräumen und 5 Fachunterrichtsräumen. Weiterhin stehen 

den Schülerinnen und Schülern ein Bolzplatz sowie eine Aula zur Verfügung. Eine 

Sporthalle wird mittels Vertrag mit der Stadt Kelbra zur Absicherung des 

Sportunterrichts genutzt.  

Die gymnasiale Oberstufe wird ausschließlich im „Geschwister Scholl“-Gymnasium   in 

Sangerhausen beschult.  

 

Die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler aus dem Schulteil Kelbra am 

„Geschwister Scholl“-Gymnasium in Sangerhausen ist aus Platzkapazität sowie 

wegen der langen Beförderungswege und -zeiten aus dem Westkreis nach 

Sangerhausen nicht möglich.  
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 aus der Gemeinde Südharz und der 

Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ werden vorrangig in dem Schulteil in Kelbra 

beschult.  

Das Gebäude in Kelbra wird als Schulteil vom „Geschwister Scholl“-Gymnasiums 

weitergeführt. 

 

Der LK Mansfeld-Südharz beantragt aus zwingenden Gründen der Daseinsvorsorge 

ab dem SJ 2022/23 das Weiterführen des Schulteils des „Geschwister Scholl“-

Gymnasiums in Kelbra gemäß § 4 Abs. 2 SEPl-VO 2022.  

 

Bei einem erheblichen Anteil der Schülerinnen und Schülern der Gemeinde Südharz 

und der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ wird die Geh- und Fahrzeit in eine 

Richtung von 60 Minuten zum Standort nach Sangerhausen u. a. aus den Orten/ 

Ortsteilen:  

 

Ort/ Ortsteil      Geh-und Fahrzeit      

Berga mit Bösenrode u. Rosperwenda     

Uftrungen, Kelbra                                               ca. 55 - 62 Minuten 

Rottleberode, Wickerode, Hayn     ca. 65 - 70 Minuten  

Schwenda       ca.        75 Minuten 

Breitenstein, Stolberg und Thürungen                ca. 80 - 91 Minuten 

Dietersdorf                                                          ca.      110 Minuten   

      

des Schuleinzugsbereiches überschritten und somit unzumutbar. 

 

Für die Beschulung von 31 Klassen (ca. 700 Schülerinnen und Schüler) im 

„Geschwister-Scholl“ Gymnasium in Sangerhausen im SJ 2021/22 werden 

entsprechend des Raumfaktors pro Klasse von 1,5 bei Gymnasien/ Sek I und für 

Gymnasien/ Sek II (Oberstufe) von 1,8 -  ca. 50 Unterrichträume benötigt.  

 

Im „Geschwister-Scholl“ Gymnasium in Sangerhausen stehen 47 Räume und 2 

Sporthallen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. 

 

Im Schulteil Kelbra werden für die Beschulung der 7 Klassen (ca. 160 Schülerinnen 

und Schüler) ca. 11 Räume benötigt.  

Für die Beschulung der 41 Klassen beider Schulteile insgesamt (ca. 900 Schülerinnen 

und Schüler) im Gebäude des „Geschwister-Scholl“ Gymnasiums in Sangerhausen                                        

werden ca. 61 Unterrichtsräume benötigt.  

Somit ist die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler aus dem Schulteil Kelbra im 

Gebäude des „Geschwister-Scholl“ Gymnasium in Sangerhausen aus Platzgründen 

nicht möglich. 

Ein anderes Schulgebäude in räumlicher Nähe zum „Geschwister- Scholl“ Gymnasium 

in Sangerhausen steht für die gymnasiale Beschulung nicht zur Verfügung. 

 

Auf Grund der dargestellten Situation beantragt der Landkreis Mansfeld-Südharz 

gemäß § 4 Abs. 2 SEPl-VO 2022 die Genehmigung den Schulteil des „Geschwister- 

Scholl“ Gymnasiums Sangerhausen in Kelbra weiterführen zu können. 
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Der Sitz der Schulleitung befindet sich im Geschwister-Scholl Gymnasium in 

Sangerhausen.  

 

Die Schülerbeförderung zum Gymnasium sowie Schulteil und zurück ist über den 

ÖPNV organisiert. 
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Abb. 176 d-ProCon Gymnasium Sangerhausen Strukturdaten 1/3 
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Abb. 177 d-ProCon Gymnasium Sangerhausen Strukturdaten 2/3 
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Abb. 178 d-ProCon Gymnasium Sangerhausen Strukturdaten 3/3 
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Abb. 179 d-ProCon Gymnasium Sangerhausen Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 180 BMS-LSA Gymnasium Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 1/4 
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Abb. 181 BMS-LSA Gymnasium Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 2/4 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 367 von 460 
 

 

 

Abb. 182 BMS-LSA Gymnasium Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 3/4 
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Abb. 183 BMS-LSA Gymnasium Sangerhausen Schulentwicklungsplanung 4/4 
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   Satzung Schulbezirke 

 

Satzung 63 LK MSH Gymnasium 1/5 
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Satzung 64 LK MSH Gymnasium 2/5 
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Satzung 65 LK MSH Gymnasium 3/5 
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Satzung 66 LK MSH Gymnasium 4/5 
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Satzung 67 LK MSH Gymnasium 5/5 
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6 Förderschulen / Förderzentren 
 

Förderschulen / Förderzentren 

 

Die bestehenden Regelgrößen von 90 Schülerinnen und Schülern bei 

Förderschulen (FÖS)/ Förderzentren (FÖZ) „Lernbehindert“ bleiben bestehen. 

Bei den FÖS „Geistigbehindert“ bleibt die Mindestschülerzahl von 28 Schülerinnen 

und Schülern bestehen. 

 

Ausnahme 

Es werden Möglichkeiten geschaffen, die Standorte der FÖS, die unter die Regelgröße 

absinken zu erhalten, dazu können diese Schulen auf Antrag beim Landesschulamt 

(LSchA) als Nebenstelle einer Stammschule mit gleichen Förderschwerpunkt 

weiterbetrieben werden.  
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Förderschulen 

für  

Lernbehinderte 

„L“ 
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 Förderschule L - für Lernbehinderte 
 

 

Karte 15 SEPl LK MSH Förderschulen L 
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  Regionales Förderzentrum   

Mansfeld-Südharz Lutherstadt 

Eisleben 
 

 

Regionales Förderzentrum  

Mansfeld-Südharz 

Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzi“ 

Schulgartenweg 1 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

 

 

Schul-Nr.: 205 360 

 

 

Das Regionale Förderzentrum Mansfeld-Südharz, Förderschule für Lernbehinderte 

„Pestalozzi“ in der Luth. Eisleben ist mittelfristig und langfristig bestandsfähig. Im 

Regionalen Förderzentrum Mansfeld-Südharz, Förderschule für Lernbehinderte 

„Pestalozzi“ in der Luth. Eisleben lernen Schülerinnen und Schüler mit dem 

Förderschwerpunkt „Lernen“. 

Am Schulstandort ist keine weitere Förderschule „L“ vorhanden. Die geforderte 

Mindestschülerzahl von 90 Schülerinnen und Schülern wird langfristig überschritten. 

Die Schülerzahlen des Regionalen Förderzentrums Mansfeld-Südharz, Förderschule 

für Lernbehinderte „Pestalozzi“ liegen jährlich bei ca. 210 Schülerinnen und Schülern 

in den Klasse 1 bis 9.  

Der mittelfristige und langfristige Bedarf des Regionalen Förderzentrums Mansfeld-

Südharz, Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzi“ ist im LK MSH erforderlich.  

Die Schule ist in vier separaten Gebäuden im Schulgartenweg 1 der Lutherstadt 

Eisleben untergebracht. Die Schulgebäude sind nicht miteinander verbunden und sind 

über den Schulhof zu erreichen. 

Die Gebäude sind stark sanierungsbedürftig. In den kommenden Schuljahren soll im 

Schulobjekt ein neuer behindertengerechter Schulneubau entstehen, um für die 

Schülerinnen und Schüler beste Unterrichtsbedingungen zu schaffen. Auf dem 

Schulgrundstück befindet sich eine neue Einfeldsporthalle, die im Jahr 2020 

übergeben wurde. 

Von der Schulleitung des Regionalen Förderzentrums Mansfeld-Südharz, 

Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzi“ kam das Signal, in den kommenden 

Schuljahren eine Erweiterung der Förderschwerpunkte des Förderzentrums 

anzubieten.  

 

Zum Schuleinzugsbereich des Regionalen Förderzentrums Mansfeld-Südharz in der 

Lutherstadt Eisleben gehören die Orte/ Ortsteile: 

 

 

 

Foto 13 Regionales Förderzentrum 
Mansfeld-Südharz Lutherstadt Eisleben 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 379 von 460 
 

das Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben und die Ortsteile aus der Lutherstadt 

Eisleben: 

OT Hedersleben mit Oberrißdorf, OT Volkstedt, OT Wolferode, OT Rothenschirmbach, 

OT Unterrißdorf, OT Polleben, OT Bischofrode, OT Schmalzerode, OT Osterhausen 

mit Kleinosterhausen und Sittichenbach, OT Burgsdorf  

 

aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra: 

Ahlsdorf mit Ziegelrode, Benndorf, Bornstedt mit Neuglück, Helbra, Hergisdorf mit 

Kreisfeld, Klostermansfeld, Wimmelburg,  

 

aus der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land: 

OT Amsdorf, OT Aseleben, OT Dederstedt, OT Erdeborn, OT Hornburg mit Holzzelle, 

OT Lüttchendorf mit Wormsleben, OT Neehausen mit Elbitz und Volkmaritz, OT 

Röblingen, OT Seeburg mit Rollsdorf, OT Stedten, OT Wansleben. 

 

das Stadtgebiet Hettstedt und die Ortsteile aus der Stadt Hettstedt: 

OT Walbeck, OT Ritterode mit Meisberg, 

 

aus der Stadt Arnstein:  

OT Arnstedt, OT Alterode, OT Bräunrode mit Willerode und Friedrichrode, OT 

Greifenhagen, OT Harkerode, OT Quenstedt mit Pfersdorf, OT Sandersleben mit 

Roda, OT Stangerode, OT Sylda, OT Ulzigerode, OT Welbsleben, OT Wiederstedt  

 

das Stadtgebiet der Stadt Mansfeld und die Ortsteile aus der Stadt Mansfeld: 

OT Annarode, OT Siebigerode, OT Abberode mit Tilkerode und Steinbrücken, OT 

Biesenrode mit Saurasen, OT Braunschwende, OT Gorenzen, OT Friesdorf mit 

Rammelburg, OT Großörner mit Rödgen, OT Hermerode, OT Molmerswende mit 

Horlbeck und Leinemühle, OT Möllendorf mit Blumerode, OT Piskaborn mit 

Wimmelrode, OT Vatterode mit Gräfenstuhl, OT Ritzgerode, OT Leimbach 

 

das Stadtgebiet der Stadt Gerbstedt und die Ortsteile aus der Stadt Gerbstedt: 

OT Freist mit Elben, Öste, Königswieck, Reidewitz mit Zabitz, OT Augsdorf, OT 

Siersleben, OT Friedeburg, OT Friedeburgerhütte mit Adendorf, OT Heiligenthal mit 

Helmsdorf und Lochwitz, OT Ihlewitz mit Pfeiffhausen, OT Straußhof u. Thaldorf, OT 

Rottelsdorf mit Bösenburg, OT Welfesholz, OT Zabenstedt  

 

Die Schülerbeförderung ist über den ÖPNV organisiert. Weiterhin wird ein Teil der 

Schülerinnen und Schüler auf Grund ärztlicher Atteste im Freistellungsverkehr mit 

Kleinbussen und Taxen befördert. 
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Abb. 184 d-ProCon FöS L Lutherstadt Eisleben Schul- und Raumbestand 1/1 
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   Förderzentrum „J. H.  

Pestalozzi“ Sangerhausen 
 

 

 

 

 

Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“ 

Förderschule für Lernbehinderte „L“ 

Wilhelm-Koenen-Str. 37 

06526 Sangerhausen 

 

 

 

 

Schul-Nr.: 201 996 

 

Das Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für Lernbehinderte „L“ in 

Sangerhausen ist mittelfristig bestandsfähig. 

Am Schulstandort ist keine weitere Förderschule für lernbehinderte Schülerinnen und 

Schüler vorhanden. 

Die geforderte Mindestschülerzahl von 90 Schülerinnen und Schülern wird mittelfristig 

erreicht bzw. überschritten. 

Die Schülerzahlen im Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für 

Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen liegen jährlich bei ca. 100 Schülerinnen und 

Schülern in den Klassen 1 bis 9.  

Der mittelfristige und langfristige Bedarf des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“, 

Förderschule für Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen ist im LK MSH erforderlich.  

Im LK MSH zeichnet sich in den kommenden Jahren ein steigender Förderbedarf im 

Förderschwerpunkt „Sprache“ ab. 

Die steigenden Erfordernisse an sonderpädagogischen Bildungs-, Beratungs- und 

Unterstützungsbedarfen sind auch im LK MSH deutlich zu erkennen. 

Oft sind bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern verschiedene 

Förderschwerpunkte vorhanden, klare Trennungen werden immer schwieriger und 

deshalb werden Förderschwerpunkte gesetzt. 

Statistiken des Landesschulamtes belegen, dass im LK MSH ein Bedarf an 

qualifizierten Angeboten für Kinder mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ besteht, 

aktuell sind es ca. 15 Schülerinnen und Schüler aus dem LK MSH. Die Tendenz der 

Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ ist 

steigend. 

 

Vom LK MSH wird zum Zeitpunkt keine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 

„Sprache“ vorgehalten, sodass die betreffenden Schülerinnen und Schüler auf Schulen 

außerhalb des Landkreises oder Schulen in freier Trägerschaft ausweichen müssen. 

 

Foto 14 Förderzentrum "J. H. Pestalozzi" 
Sangerhausen 
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Die Schülerinnen und Schüler besuchen momentan die Förderschule für 

Sprachentwicklung „Sprachheilschule Halle“, was zum Teil mit langen Schulwegzeiten 

verbunden ist. 

Einige Schülerinnen und Schüler des LK MSH besuchen wohnortnah die CJD 

Christophorusschule, Sangerhausen, als Schule in freier Trägerschaft. Die 

Aufnahmekapazitäten der Christophorusschule CJD in Sangerhausen reichen für den 

Beschulungsbedarf an Schülerinnen und Schülern des Landkreises Mansfeld-Südharz 

in den Förderschwerpunkten diagnostizierten Förderbedarf für „geistige Entwicklung“ 

und „Sprache“ nicht aus.  

 

 

Nach Analyse der am Förderzentrum vorhandenen Ressourcen und Zustimmung des 

Kollegiums wurde dem Schulträger seitens des Schulleiters ein Konzeptantrag zur 

Etablierung des Förderschwerpunkts „Sprachliche Entwicklung“ vorgelegt.  

Hiermit soll für die Schülerinnen und Schüler eine weitere und vor allem wohnortnahe 

Fördermöglichkeit am Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für 

Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen geschaffen werden. 

 

Im Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für Lernbehinderte „L“ in 

Sangerhausen, Wilhelm-Koenen-Str. 37 sollen ab dem Schuljahr 2022/23 

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ und „Sprache“ zur 

Deckung des Bedarfes im LK MSH unterrichtet werden. 

 

Da die Beschulung an den Förderschulen derzeit über Elternwillen erfolgt, kann eine 

Entwicklung der Schülerzahlen und Bedarfe an den Förderschulen nicht 

schuljahresgenau eingeschätzt werden. 

Es zeigt sich jedoch auf Grund anonymisierter Statistiken des Gesundheitsamts und 

auch des Landesschulamtes Sachsen-Anhalt in Halle, dass ein wachsender 

Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen bei der sprachlichen Entwicklung besteht. 

 

Die räumliche Situation im Gebäude des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“, 

Förderschule für Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen lässt aktuell die Aufnahme 

weiterer Schülerinnen und Schüler zu. Entsprechende Klassenräume für den 

Unterricht sind vorhanden. Derzeit unterrichten am Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“, 

Förderschule für Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen 5 Lehrkräfte mit einer adäquaten 

Ausbildung in Bezug auf den Förderschwerpunkt „Sprache“. 

 

Sprachgeschädigte Kinder mit folgenden Indikatoren sollen gefördert werden: 

- Stottern 

- Poltern 

- Dysgrammatismus 

- Dyslalie 

- Mutismus 

- Allgemeine Sprachentwicklungsstörungen 

 

Damit können auch die geforderten Mindestschülerzahlen von 90 Schülerinnen und 

Schülern für Förderschulen mit Förderschwerpunkt Lernbehindert und Sprache 
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langfristig am Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“ Förderschule für Lernbehinderte „L“ in 

Sangerhausen erreicht und stabilisiert werden.  

 

Zum Schuleinzugsbereich des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“ Förderschule für 

Lernbehinderte „L“ Sangerhausen gehören die Orte/ Ortsteile: 

 

das Stadtgebiet der Stadt Allstedt und aus der Stadt Allstedt die Ortsteile: 

OT Beyernaumburg mit Othal, OT Emseloh, OT Holdenstedt, OT Katharinenrieth, OT 

Liedersdorf, OT Mittelhausen mit Einsdorf, OT Niederröblingen, OT Nienstedt mit 

Einzingen, OT Pölsfeld, OT Sotterhausen, OT Winkel, OT Wolferstedt mit 

Klosternauendorf  

 

aus der VG Mansfelder Grund- Helbra: 

Blankenheim mit Klosterode 

 

das Stadtgebiet der Stadt Sangerhausen und aus der Stadt Sangerhausen die 

Ortsteile: 

OT Breitenbach, OT Gonna, OT Grillenberg, OT Großleinungen, OT Horla, OT 

Lengefeld mit Meuserlengefeld, OT Morungen, OT Oberröblingen, OT Obersdorf, OT 

Riestedt, OT Rotha mit Paßbruch, OT Wettelrode, OT Wolfsberg, OT Wippra mit 

Popperode und Hayda. 

 

aus der Gemeinde Südharz: 

OT Bennungen, OT Breitenstein, OT Breitungen, OT Dietersdorf mit Karlrode, OT 

Drebsdorf, OT Hainrode, OT Hayn, OT Kleinleinungen, OT Questenberg mit 

Agnesdorf, OT Roßla mit Dittichenrode, OT Rottleberode, OT Schwenda, OT Stolberg, 

OT Uftrungen, OT Wickerode.  

 

aus der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“  

Berga mit Bösenrode und Rosperwenda, Brücken- Hackpfüffel, Edersleben, Kelbra mit 

Sittendorf, Tilleda und Thürungen, Wallhausen mit Hohlstedt, Martinsrieth und 

Riethnordhausen,   

 

Der Schuleinzugsbereich des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für 

Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen für den Förderschwerpunkt „Sprachliche 

Entwicklung“ umfasst den gesamten LK MSH. 

Dazu gehören die Sozialräume Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt. 

 

Das Schulgebäude des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für 

Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen ist ein DDR- Typenschulbau „Erfurt“. Das 

Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. 

Der Eigentümer des Gebäudes des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“, Förderschule 

für Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen ist der LK MSH. 

 

In dem Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für Lernbehinderte „L“ in 

Sangerhausen werden die Schülerinnen und Schüler in 16 Allgemeinen 

Unterrichtsräumen (AUR) und 8 Fachunterrichtsräumen (FUR) unterrichtet. 
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Auf dem Gelände des Förderzentrums „J. H. Pestalozzi“, Förderschule für 

Lernbehinderte „L“ in Sangerhausen befindet sich eine sanierungsbedürftige 

Sporthalle und ein Schulgarten.  

 

Die Schülerbeförderung ist über den ÖPNV organisiert. Weiterhin wird ein Teil der 

Schülerinnen und Schüler auf Grund ärztlicher Atteste im Freistellungsverkehr mit 

Kleinbussen und Taxen befördert. 
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Abb. 185 d-Procon FöS L Sangerhausen Schul- und Raumbestand 1/1 
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Abb. 186 FöS L SGH Förderzentrum "Pestalozzi" Konzept 1/6 
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Abb. 187 FöS L SGH Förderzentrum "Pestalozzi" Konzept 2/6 
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Abb. 188 FöS L SGH Förderzentrum "Pestalozzi" Konzept  3/6 
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Abb. 189 FöS L SGH Förderzentrum "Pestalozzi" Konzept 4/6 
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Abb. 190 FöS L SGH Förderzentrum "Pestalozzi" Konzept  5/6 
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Abb. 191 FöS L SGH Förderzentrum "Pestalozzi" Konzept 6/6 
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 Förderschulen A – mit Ausgleichsklassen 
 

 

 

Karte 16 SEPl LK MSH Förderschulen A 
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  Förderschule mit Ausgleichs- 

 klassen „A“  
 

 

Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ 

Heimweg 2  

OT Sandersleben 

06456 Arnstein 

 

Schul-Nr.: 200 032 

 

 

 

 

An der Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ lernen Schülerinnen und Schüler mit 

dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.  In den Klassen 1 bis 9 

werden jährlich zwischen 55 und 60 Schülerinnen und Schüler in der Primär- und 

Sekundarstufe beschult. 

 

Das Gebäude der Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ befindet sich im Eigentum 

der Caritas Trägergesellschaft St. Mauritius gGmbH (ctm) in Magdeburg. Der LK MSH 

ist dort eingemietet. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig. 

 

Die Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ ist mit der gegenwärtigen Anzahl von 60 

Schülerinnen und Schülern ausgelastet. In den kommenden Schuljahren wird ein 

leichter Anstieg der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale 

und soziale Entwicklung prognostiziert. 

 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH und müssen zum 

Teil weite Fahrwege in Kauf nehmen. Es wurden Alternativen geprüft. 

 

Die Schülerbeförderung wird über den ÖPNV und im Freistellungsverkehr mit 

Kleinbussen und Taxen organisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 Förderschule Sandersleben 
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Abb. 192 d-ProCon FöS A Sandersleben 1/1 
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Förderschulen 

für  

Geistigbehinderte 

„G“ 
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 Förderschulen G - für Geistigbehinderte 
 

 

Karte 17 SEPl LK MSH Förderschulen G 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 398 von 460 
 

 

  Förderschule für 

Geistigbehinderte „Waldschule“ 

Hettstedt 
 

Förderschule für Geistigbehinderte  

„Waldschule“ Hettstedt 

Arnstedter Weg 11 

06333 Hettstedt 

 

Schul-Nr.: 206 011 

 

Die Förderschule für Geistigbehinderte „Waldschule“ in Hettstedt ist mittel- und 

langfristig bestandsfähig. 

 

An der Förderschule für Geistigbehinderte „Waldschule“ Hettstedt werden jährlich 

zwischen 60 und 70 Schülerinnen und Schüler von der Unterstufe bis zur Werkstufe 

beschult. 

 

In der Förderschule für Geistigbehindert „Waldschule“ Hettstedt lernen Schülerinnen 

und Schüler mit dem diagnostizierten Förderbedarf für geistige Entwicklung. 

 

Zur Nutzung des Gebäudes der Förderschule für Geistigbehinderte „Waldschule“ 

Hettstedt besteht ein Erbbaupachtvertrag mit der Stadt Hettstedt. Das Gebäude 

müsste in den kommenden Jahren saniert werden. 

 

Mit der gegenwärtigen Schüler- bzw. Klassenzahl von ca. 70 Schülerinnen und 

Schülern ist das Schulgebäude an der Kapazitätsgrenze. 

Die Raumkapazitäten in der Förderschule für Geistigbehinderte „Waldschule“ 

Hettstedt sind erschöpft.  Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen ist die 

Raumsituation angespannt.  

 

Das große Außengelände ist der Schulform entsprechend angelegt und bietet die 

Möglichkeit für Spiel und Sport.  

 

Zum Schuleinzugsbereich der Förderschule „Waldschule“ gehören die Orte/ Ortsteile: 

 

das Stadtgebiet Hettstedt und die Ortsteile: 

 

aus der Stadt Hettstedt: 

OT Walbeck, OT Ritterode mit Meisberg, 

 

aus der Stadt Arnstein:  

OT Arnstedt, OT Alterode, OT Bräunrode mit Willerode u. Friedrichrode, OT 

Greifenhagen, OT Harkerode, OT Quenstedt mit Pfersdorf, OT Sandersleben mit 

Roda, OT Stangerode, OT Sylda, OT Ulzigerode, OT Welbsleben, OT Wiederstedt 

 

Foto 16 "Waldschule" Hettstedt 
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das Stadtgebiet der Stadt Mansfeld und die Ortsteile:  

aus der Stadt Mansfeld: 

OT Abberode mit Tilkerode und Steinbrücken, OT Biesenrode mit Saurasen, OT 

Braunschwende, OT Gorenzen, OT Friesdorf mit Rammelburg, OT Großörner mit 

Rödgen, OT Hermerode, Mansfeld mit Leimbach, OT Molmerswende mit Horlbeck 

und Leinemühle, OT Möllendorf mit Blumerode, OT Piskaborn mit Wimmelrode, OT 

Vatterode mit Gräfenstuhl, OT Ritzgerode,  

 

das Stadtgebiet der Stadt Gerbstedt und die Ortsteile: 

aus der Stadt Gerbstedt: 

OT Freist mit Elben, Öste, Königswieck, Reidewitz und Zabitz, OT Friedeburg, OT 

Friedeburgerhütte mit Adendorf, OT Heiligenthal mit Helmsdorf u.  Lochwitz, OT 

Ihlewitz mit Pfeiffhausen, OT Straußhof u. Thaldorf, OT Siersleben, OT Rottelsdorf 

mit Bösenburg, OT Welfesholz, OT Zabenstedt  

 

aus der Stadt Sangerhausen - OT Wippra mit Popperode und Hayda 

 

Die Schülerbeförderung wird im Freistellungsverkehr mit Kleinbussen und Taxen 

organisiert. 
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Abb. 193 d-ProCon FöS G Hettstedt 1/1 
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  Förderschule für Geistigehinderte  

„Levana“-Schule Lutherstadt   

Eisleben 
 

 

 

Förderschule für Geistigbehinderte „Levana“ 

Querfurter Str. 12 

06295 Luth. Eisleben 

 

 

Schul-Nr.: 206 101 

 

Die Förderschule Geistigbehindert „Levana“ in der Lutherstadt Eisleben ist mittel- und 

langfristig bestandsfähig. An der Förderschule Geistigbehindert „Levana“ werden 

jährlich zwischen 80 und 90 Schülerinnen und Schüler von der Unterstufe bis zur 

Werkstufe beschult. 

In der Förderschule für Geistigbehindert „Levana“ lernen Schülerinnen und Schüler 

mit dem diagnostizierten Förderbedarf für geistige Entwicklung. 

Das Gebäude der Förderschule Geistigbehindert „Levana“ befindet sich in Eigentum 

des LK MSH. Der 3- etagige Schulbau befindet sich in einem guten baulichen 

Zustand. Die Schülerinnen und Schüler werden in zwei behindertengerecht 

ausgebauten Gebäuden beschult.  

Auf dem Schulgelände befindet sich eine Zweifelderhalle, welche gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz genutzt 

wird.  

Weiterhin steht den Schülerinnen und Schülern für den Sportunterricht eine 

Sportanlage zur Verfügung, welche sanierungsbedürftig ist. 

Mit der gegenwärtigen Schüler- bzw. Klassenzahl ist das Schulgebäude an der 

Kapazitätsgrenze. 

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung nimmt stetig zu. 

Auch in den kommenden Schuljahren ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.  

Die steigenden Schülerzahlen führen in den Förderschulen für Geistigbehinderte zu 

räumlichen Kapazitätsengpässen.  

Die Raumkapazitäten in der Förderschule für Geistigbehinderte „Levana“ in der 

Lutherstadt Eisleben sind erschöpft.   

 

Zum Schuleinzugsbereich der Förderschule für Geistigbehinderte „Levana“ gehören 

die Orte/ Ortsteile: 

 

Foto 17 "Levana"-Schule Lutherstadt 

Eisleben 
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das Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben und die Ortsteile aus der Lutherstadt 

Eisleben: 

OT Hedersleben mit Oberrißdorf, OT Volkstedt, OT Wolferode, OT 

Rothenschirmbach, OT Unterrißdorf, OT Polleben, OT Bischofrode, OT  

Schmalzerode, OT Osterhausen mit Kleinosterhausen und Sittichenbach, OT 

Burgsdorf  

aus der Stadt Mansfeld:  OT Annarode, OT Siebigerode 

aus der Stadt Gerbstedt:  OT Augsdorf  

aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra: 

Ahlsdorf mit Ziegelrode, Benndorf, Bornstedt mit Neuglück, Blankenheim mit 

Klosterode, Helbra, Hergisdorf mit Kreisfeld, Klostermansfeld, Wimmelburg 

 

aus der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land: 

OT Amsdorf, OT Aseleben, OT Dederstedt, OT Erdeborn, OT Hornburg mit 

Holzzelle, OT Lüttchendorf mit Wormsleben, OT Neehausen mit Elbitz und 

Volkmaritz, OT Röblingen, OT Seeburg mit Rollsdorf, OT Stedten, OT Wansleben. 

 

das Stadtgebiet der Stadt Allstedt und die Ortsteile aus der Stadt Allstedt: 

OT Beyernaumburg mit Othal, OT Emseloh, OT Holdenstedt, OT Katharinenrieth, OT 

Liedersdorf, OT Mittelhausen mit Einsdorf, OT Niederröblingen, OT Nienstedt mit 

Einzingen, OT Pölsfeld, OT Sotterhausen, OT Winkel, OT Wolferstedt mit 

Klosternauendorf  

das Stadtgebiet der Stadt Sangerhausen und die Ortsteile aus der Stadt 

Sangerhausen: 

OT   Breitenbach, OT Gonna, OT Grillenberg, OT Großleinungen, OT Horla, OT 

Lengefeld mit Meuserlengefeld, OT Morungen, OT Oberröblingen, OT Obersdorf, OT 

Riestedt, OT Rotha mit Paßbruch, OT Wettelrode, OT Wolfsberg  

 

aus der Gemeinde Südharz: 

OT Bennungen, OT Breitenstein, OT Breitungen, OT Dietersdorf mit Karlrode, OT 

Drebsdorf, OT Hainrode, OT Hayn, OT Kleinleinungen, OT Questenberg mit 

Agnesdorf, OT Roßla mit Dittichenrode, OT Rottleberode, OT Schwenda, OT 

Stolberg, OT Uftrungen, OT Wickerode.  
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aus der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“  

Berga mit Bösenrode und Rosperwenda, Brücken- Hackpfüffel, Edersleben, Kelbra 

mit Sittendorf, Tilleda und Thürungen, Wallhausen mit Hohlstedt, Martinsrieth und 

Riethnordhausen  

 

 

Die Schülerbeförderung wird im Freistellungsverkehr mit Kleinbussen und Taxen 

organisiert. 
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Abb. 194 FöS G Lutherstadt Eisleben 1/1 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 68 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS 1/6 
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Satzung 69 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS 2/6 
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Satzung 70 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS 3/6 
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Satzung 71 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS 4/6 
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Satzung 72 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS 5/6 
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Satzung 73 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS 6/6 
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Satzung 74 Landkreis Mansfeld-Südharz FöS Zustimmung 
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7 Schulen in freier Trägerschaft 
 

 Evangelische Grundschule „Martin Luther“ Hettstedt 
 

Evangelische Grundschule „Martin Luther“ Hettstedt  

Beethovenstr. 1 

06333 Hettstedt 

vorübergehend: Lindenweg 1 

 

Schul-Nr. 215 380 

 

Die Evangelische Grundschule „Martin Luther“ Hettstedt wird in freier Trägerschaft der 

Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland geführt. 

 

Die Schülerzahlen der Evangelischen Grundschule „Martin Luther“ Hettstedt liegen 

jährlich zwischen 110 und 120 Schülerinnen und Schülern in den Klassen 1 bis 4. 

 

Der Schulträger prognostiziert lt. Schreiben vom 12.03.2021 mittel- und langfristig 

zwischen 170 und 200 Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr. 

 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH. 

 

Schülerzahlen 

 

Tabelle 1 Evangelische GS Hettstedt Schulentwicklungsplanung 

Jahrgang 19/20 Kl. 20/21 Kl. 

 
1 

 
35 

 
2 

 
24 

 
1 

 
2 

 
34 

 
2 

 
28 

 
2 

 
3 

 
22 

 
1 

 
35 

 
2 

 
4 

 
19 

 
1 

 
20 

 
1 

 
Summe JG. 1-4 

 
110 

 
6 

 
117 

 
6 
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Abb. 195 Evangelische Schulstiftung Schulentwicklungsplanung evang. GS Hettstedt 1/2 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 415 von 460 
 

 

 

 

Abb. 196 Evangelische Schulstiftung Schulentwicklungsplanung evang. GS Hettstedt 2/2 
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 Freie Grundschule Riestedt 
 

Freie Grundschule Riestedt 

OT Riestedt 

Schulstraße 53  

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 215 385 

 

Die Freie Grundschule Riestedt wird in freier Trägerschaft der Freien Grundschule 

Riestedt gGmbH geführt. Die Freie Grundschule Riestedt arbeitet nach Jenaplan. 

 

Die Schülerzahlen der Freien Grundschule Riestedt liegen jährlich bei ca. 150 

Schülerinnen und Schülern in den Klassen 1 bis 4. 

 

Der Schulträger prognostiziert lt. Schreiben vom 22.02.2021 mittel- und langfristig ca. 

145 Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr.  

 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH. 

 

Schülerzahlen 

 

Tabelle 2 Freie GS Riestedt Schulentwicklungsplanung 

Jahrgang 19/20 Kl. 20/21 Kl. 

 
1 

 
37 

 
2 

 
36 

 
2 

  
2 

 
36 

 
2 

 
40 

 
2 

 
3 

 
39 

 
2 

 
36 

 
2 

 
4 

 
37 

 
2 

 
38 

 
2 

 
Summe JG. 1-4 

 
149 

 
8 

 
150 

 
8 
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Abb. 197 Freie GS Riestedt Schülerzahlenentwicklung ½ 
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Abb. 198 Freie GS Riestedt Schülerzahlenentwicklung 2/2 
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 Freie Grundschule Landschule Osterhausen 
 

Freie Grundschule Landschule Osterhausen   

OT Osterhausen 

Sittichenbacher Chaussee 4a 

06295 Lutherstadt Eisleben  

 

Schul-Nr. 215 390 

 

 

Die Freie Grundschule Landschule Osterhausen wird in freier Trägerschaft der Oskar 

Kämmer Schule, Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH, geführt. 

 

Die Schülerzahlen der Freien Grundschule Landschule Osterhausen liegen jährlich 

zwischen 70 und 80 Schülerinnen und Schülern in den Klassen 1 bis 4. 

 

Der Schulträger prognostiziert lt. Schreiben vom 12.03.2021 mittel- und langfristig   

ca. 80 Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr.  

 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH. 

 

Schülerzahlen 

 

Tabelle 3 Freie GS Landschule Osterhausen Schulentwicklungsplanung 

Jahrgang 19/20 Kl. 20/21 Kl. 

 
1 

 
18 

 
1 

 
21 

 
1 

 
2 

 
19 

 
1 

 
22 

 
1 

 
3 

 
19 

 
1 

 
15 

 
1 

 
4 

 
15 

 
1 

 
19 

 
1 

 
Summe JG. 1-4 

 
71 

 
4 

 
77 

 
4 
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Abb. 199 Freie GS Landschule Osterhausen Schulentwicklungsplanung 1/1 
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 Förderschule mit Ausgleichsklassen „CJD 

Christophorusschule“ 
 

Förderschule mit Ausgleichsklassen „CJD Christophorusschule“ 

Hasentorstr. 7 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr.: 212 070 

 

Die Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ wird in freier Trägerschaft des Christlichen 

Jugenddorfwerkes Sangerhausen - Standort des CJD Sachsen-Anhalt geführt. 

 

In der Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ werden die Bedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler mit wesentlich abweichenden Verhaltens- oder sozial- 

emotionalen Reaktionen oder dem Förderbedarf im Bereich Sprache oder der 

körperlichen und motorischen Entwicklung im Bildungs- und Erziehungsprozess 

berücksichtigt.  

 

Der mittelfristige Bedarf einer Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ ist im LK MSH 

erforderlich und ergänzt das öffentliche Schulangebot.  

 

Die Schülerzahlen der Förderschule mit Ausgleichsklassen „A“ CJD 

Christophorusschule liegen jährlich zwischen 100 und 110 Schülerinnen und Schülern 

in den Klassen 1 bis 9.  

Die Aufnahmekapazität von Schülerinnen und Schülern an der Förderschule mit 

Ausgleichsklassen „A“ ist erschöpft. 

 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH. 

 

 

Schülerzahlen 

 

Tabelle 4 CJD SGH FöS A Schulentwicklungsplanung 

Stufen 
 

19/20 Kl. 20/21 Kl. 

 
Primärstufe     ( Kl. 1- 4) 

 
44 

 
5 

 
41 

 
5 

  
Sek.-stufe   I   ( Kl. 5-10) 

 
60 

 
7 

 
67 

 
8 

 
Summe: 

 
104 

 
12 

 
108 

 
13 
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 Förderschule für geistige Entwicklung „G“ „CJD 

Christophorusschule“ 
 

Förderschule für geistige Entwicklung „G“ „CJD Christophorusschule“ 

Lindenstraße 24 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr.: 205 900 

 

 

Die Förderschule für geistige Entwicklung „G“ wird in freier Trägerschaft des 

Christlichen Jugenddorfwerkes Sangerhausen - Standort des CJD Sachsen-Anhalt 

geführt. 

 

In der Förderschule für geistige Entwicklung „G“ lernen Schülerinnen und Schüler mit 

dem diagnostizierten Förderbedarf für geistige Entwicklung.  

 

Der mittelfristige Bedarf einer Förderschule für geistige Entwicklung „G“ ist im LK MSH 

erforderlich und ergänzt das öffentliche Schulangebot.  

 

Die Schülerzahlen der Förderschule für geistige Entwicklung „G“ CJD 

Christophorusschule liegen jährlich zwischen 100 und 110 Schülerinnen und Schülern 

von der Unterstufe bis zur Werkstufe. Die Aufnahmekapazität von Schülerinnen und 

Schüler an der Förderschule für geistige Entwicklung „G“ ist erschöpft. 

 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH. 

 

 

Schülerzahlen 

 

 

Tabelle 5 CJD SGH FöS G Schulentwicklungsplanung 

Stufen 19/20 Kl. 20/21 Kl. 

 
Unterstufe (JG.   1-4) 

 
30 

 
4 

 
32 

 
4 

  
Mittelstufe (JG.    5-6) 

 
14 

 
2 

 
24 

 
3 

 
Oberstufe (JG.    7-9) 

 
21 

 
3 

 
24 

 
3 

 
Berufsschulstufe  
(JG. 10-12) 

 
14 

 
2 

 
24 

 
3 

 
Summe: 

 
79 

 
11 

 
104 

 
13 
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 Freie Sekundarschule Riestedt 
 

Freie Sekundarschule Riestedt 

OT Riestedt 

Schulstraße 53 

06526 Sangerhausen 

 

Schul-Nr. 215 678 

 

Die Freie Sekundarschule Riestedt wird in freier Trägerschaft der Freien GS Riestedt 

gGmbH geführt. 

 

Im SJ 2020/21 wurde die Freie Sekundarschule Riestedt gebildet.  

 

Der Schulträger prognostiziert lt. Schreiben vom 22.02.2021 mittelfristig ab dem 

Schuljahr 2022/23 bis zum Schuljahr 2026/27 an der aufwachsenden Freien 

Sekundarschule Riestedt zwischen 60 und 184 Schülerinnen und Schüler in den 

Klassen 5 bis 10.  

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem gesamten LK MSH. 

Schülerzahlen 

aufwachsende Schülerzahlen an der Freien Sekundarschule Riestedt 

Tabelle 6 Freie Sekundarschule Riestedt Schulentwicklungsplanung 

     Mittelfristige Planung       

Jahrgang 20/21 Kl. 21/22 Kl. 22/23 Kl. 23/24 Kl. 24/25 Kl. 25/26 Kl. 26/27 Kl. 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 20 1 20 1 20 1 36 2 36 2 36 2 36 2 

6 0 0 20 1 20 1 20   1 36 2 36 2 36 2 

7 0 0 0 0 20 1 20   1 20 1 36 2 36 2 

8 0 0 0 0 0 0 20   1 20 1 20 1 36 2 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 20 1 20 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 20 1 

Summe            

JG. 5-10 

20 1 40 2 60 3 96 5 132 7 168 9 184 10 
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Abb. 200 Freie Sekundarschule Riestedt Schülerzahlenentwicklung 1/2 
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Abb. 201 Freie Sekundarschule Riestedt Schülerzahlenentwicklung 2/2 
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8 Anlagen 
 

 
Abb. 202 Schulträgervereinbarung Stadt Allstedt mit Sangerhausen 1/2 
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Abb. 203 Schulträgervereinbarung Stadt Allstedt mit Sangerhausen 2/2 
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Abb. 204 Schulträgervereinbarung Gemeinde Bornstedt mit Gemeinde Holdenstedt 1/2 
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Abb. 205 Schulträgervereinbarung Gemeinde Bornstedt mit Gemeinde Holdenstedt 2/2 
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Abb. 206 Schulträgervereinbarung "Goldene Aue" mit Stadt Sangerhausen 1/2 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 431 von 460 
 

 

Abb. 207 Schulträgervereinbarung "Goldene Aue" mit Stadt Sangerhausen 2/2 
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Abb. 208 Schulträgervereinbarung Stadt Mansfeld mit Stadt Sangerhausen 1/5 
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Abb. 209 Schulträgervereinbarung Stadt Mansfeld mit Stadt Sangerhausen 2/5 
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Abb. 210 Schulträgervereinbarung Stadt Mansfeld mit Stadt Sangerhausen 3/5 
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Abb. 211 Schulträgervereinbarung Stadt Mansfeld mit Stadt Sangerhausen 4/5 
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Abb. 212 Schulträgervereinbarung Stadt Mansfeld mit Stadt Sangerhausen 5/5 
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Abb. 213 Schulträgervereinbarung Stadt SGH mit Gemeinde Südharz 1/1 
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Abb. 214 Schulträgervereinbarung Stadt Sangerhausen mit "Goldene Aue" 1/2 
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Abb. 215 Schulträgervereinbarung Stadt Sangerhausen mit "Goldene Aue" 2/2 
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 Satzung zur Schülerbeförderung 
 

 

Satzung 75 Schülerbeförderung Landkreis MSH 1/5 
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Satzung 76 Schülerbeförderung Landkreis MSH 2/5 
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Satzung 77 Schülerbeförderung Landkreis MSH 3/5 
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Satzung 78 Schülerbeförderung Landkreis MSH 4/5 
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Satzung 79 Schülerbeförderung Landkreis MSH 5/5 
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 Beteiligungsverfahren 
 

 

Satzung 80 Beteiligungsverfahren Landkreis Harz 
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Satzung 81 Beteiligungsverfahren Stadt Halle (Saale) 
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Satzung 82 Beteiligungsverfahren Saalekreis 
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9 Glossar 
 

A 

„A“      Ausgleichsklassen 

Abb.      Abbildung 

Abs.      Absatz 

Anz.      Anzahl 

AUR      allgemeiner Unterrichtsraum  

B 

bez.      Bezüglich 

BMS-LSA  Bildungsmanagementsystem-Land Sachsen- 

           Anhalt      

bzw.      beziehungsweise 

C 

ca.      circa 

CJD      Christliches Jugenddorf 

D 

d-ProCon     demografische Analysen, Prognosen,  

      Controlling 

DDR      Deutsche Demokratische Republik 

Dez.      Dezember 

E 

entspr.     entsprechend 

evtl.      eventuell 

Ew-MA     Einwohnermeldeamt 

F 

ff.      folgende 

FÖS      Förderschule 

FÖZ      Förderzentrum 

FUR      Fachunterrichtsraum 

G 

„G“      geistigbehindert 

Geb.      Geburt 

gem.      gemäß 

gesetzl.     Gesetzlich 

gGmbH     gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 

      Haftung 

GS      Grundschule 

GVBl. LSA  Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes 

Sachsen-Anhalt 

gym.  gymnasial 

H 

Hochr.     Hochrechnung 

I 
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i. V. m.     in Verbindung mit 

J 

JG      Jahrgang 

K 

Kl.      Klasse 

L 

„L“      lernbehindert 

lfd. Nr.     laufende Nummer 

LK MSH     LK MSH 

LSchA     Landesschulamt 

LSA      Land Sachsen-Anhalt 

lt.      laut 

Luth.      Lutherstadt 

M 

mbH      mit beschränkter Haftung 

mind.      Mindestens 

N 

Nr.      Nummer 

O 

ÖPNV      öffentlicher Personennahverkehr 

OT      Ortsteil 

R 

räuml.      räumlich 

Rd.Erl.     Runderlass 

Reg.      Regionale 

S 

Schuleinzugsber.    Schuleinzugsbereich 

SchulG LSA     Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

Schul-Nr.     Schulnummer 

Sek I      Sekundarstufe I 

Sek II      Sekundarstufe II 

Sek.      Sekundarschule 

SEPl-VO     Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 

SEPl      Schulentwicklungsplanung 

SJ      Schuljahr 

SGH      Sangerhausen 

sog.      sogenannt 

St.      Sankt 

Str.      Straße 

T 

tats.      tatsächlich 

U 

u.      und 

u. a.      und andere 
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V 

VG      Verbandsgemeinde 

VO      Verordnung 

Z 

z. B.      zum Beispiel 

z. Zt.      zurzeit 
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